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Am 24. M ai d. Js. ist uns H err Geheimrat Dr. 
Friedrich S c h w a r t z ,  unser hochverehrter Lehr
meister und Führer auf dem Gebiete des Realkredits, 
durch einen unerwarteten Tod entrissen worden. In  
tiefer Trauer stehen w ir an seiner Bahre, ohne doch 
schon jetzt die Größe des Verlustes, den das Grund
kreditwesen durch seinen Heimgang erlitten hat, ganz 
ermessen zu können. Erst spätere Jahre, wenn es 
gilt die mannigfachen Probleme des Grundkredits, die 
noch der Lösung harren, zur Entscheidung zu bringen, 
werden uns in schmerzlicher Weise offenbaren, wie 
sehr uns fortan sein wertvoller Rat und seine ta t
kräftige Hilfe fehlen. * artAon M

Die Bedeutung dieses hervorragenden Mannes
überschritt weitaus die Grenzen unseres Fachgebietes. 
Seine reichen Kenntnisse des deutschen W ir t
schaftslebens, seine überragenden Fähigkeiten hatte 
er in ausgedehntem Maße in den Dienst der gesamten 
Wirtschaft gestellt. Eine fast beispielslose Arbeits
kraft und Arbeitsfreudigkeit gewährten ihm die Mög
lichkeit, neben den vielen Pflichten, die ihm die Lei
tung seines Instituts und die Führung in der Organi
sation der Hypothekenbanken auferlegten, als M it
glied des Reichswirtschaftsrats und anderer wichtiger 
Gremien für den Wiederaufbau der deutschen W ir t
schaft mitzuwirken. M it unermüdlichem Eifer war 
schalt m Stellen, an denen sein wertvoller
R a Ä r t  « rf“  berechtigten Interessen des
Kat Degenri . u dienen. In  erster Lime
gesamten ^ kj ^ % Z r ^ n d e n  Fähigkeiten dem 
aber kamen sei er der anseitig an-
Realkredit zugute; hi Ratgeber, der w eit
erkannte sachverständig R at und Beispiel richtung
schauende Führer, deS  ebensgeschichte dieses be
gebend waren. W er die Le 8 müßte ^  Qe- 
deutenden Mannes schreiben ' , letzten drei
schichte des deutschen Realkredits W irken
Jahrzehnten verzeichnen, so unlf  ” tes ver-
m it der Entwicklung unseres Arbeitsgebietes ver

In verhältnismäßig jungen Lebensjahren trat 
Friedrich S c h w a r t z  1895 in die Direktion aer

Preußischen Central-Bodencredit-Aktiengesellschaft
Pin deren Präsident zu dieser Zeit Gottfried  
K 1 i n g e m a n n war. An dieser Stätte fand er die 
Gelegenheit, sich das außergewöhnlich große Maß  
Praktischer Kenntnisse des Realkreditwesens zu er
werben das später nicht nur seinem eigenen Institut, 
sondern allen Realkreditanstalten zum Nutzen ge

reichen ergten Jahren seiner Wirkungszeit als 
Direktionsmitglied einer Hypothekenbank gewannen 
die Bestrebungen, die Geschäftsführung der privaten 
Pfandbriefanstalten für das ganze Deutsche Reich 
e in h e itlich  durch ein Gesetz zu regeln, neuen Boden. 
Die eingehenden Beratungen, die hierüber in den 
Tahren 1897— 1898 unter Zuziehung namhafter Hypo
thekenbankleiter in den maßgeblichen Ministerien  
geoflogen wurden, führten bereits im Jahre 1899 zu 
dem Erlaß des Hypothekenbankgesetzes, das zugleich 
TYvt dem Bürgerlichen Gesetzbuch am 1. Januar 1900 
in Kraft trat. Unter der Herrschaft dieses Gesetzes 
konnten die deutschen Hypothekenbanken einen A uf
schwung nehmen, der sie zu einem bedeutungsvollen 
Faktor im deutschen Wirtschaftsleben machte.

Schon in diesen langen Jahren erfolgreicher 
Friedensarbeit, der erst der Ausbruch des W e lt
krieges ein jähes Ende bereitete, galt der jetzt V er
storbene als ein hervorragender Kenner des Real- 
kreditwesens. Seine tiefgründigen Erörterungen 
wichtiger Probleme des Grundkredits, die vielfach 
in den Blättern des Bank-Archivs1) veröffentlicht 
wurden, hatten seinen Namen in weitesten Kreisen 
bekanntgemacht. M it bemerkenswerter Ueber- 
zeugungstreue war er insbesondere in den Kampf ur 
und wider das Amortisationsdarlehen eingetreten. Im  
Gegensatz zu dem von ihm hochgeschätzten D irektor 
d er Hypothekenbank in Hamburg B e n d  i x e  n , ver
focht er die Ansicht, daß das Tilgungsdarlehen auch

i i  Talonssteuer und Grundkredit VIII, 314. Zur Frage der 
Tiltfungshypothek XIV, 285, 365. Die Tilgungshypothek und der 
■¡H öfische Hausbesitz XIV, 393. Zum Entwurf eines Schatzungs- 
•imtVrfesetzes XV, 175. Der Gesetzentwurf zur Ausgestaltung des 
Erbbaurechts XVII, 169. Der Beleihungswert des Erbbaurechts 
Yvtt 770 Empfiehlt sich die Sozialisierung der Hypotheken
banken? XVIII, 57. Grundbesitz und Staat XXIII, 32. _ Die 
Dtirrhführuntf der Aufwertung bei Hypotheken und Pfandbriefen 
d,“  Hypothekenbanken XXIII, 328. Zur Frage des Wohnungs
baues 1927 XXVI, 191.
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auf dem städtischen Beleihungsgebiet mehr als bisher 
zu pflegen sei. Bereits in diesen Jahren war sein 
Ruf als Sachverständiger des Realkredits so fest ge
gründet, daß sein Rat von allen maßgeblichen In 
stanzen vor jeder wichtigen Entscheidung auf diesem 
Gebiet gehört wurde. So war es auch selbstver
ständlich, daß er in die Immobiliarkreditkommission, 
die der Reichstag im Jahre 1913 einsetzte, berufen 
wurde.

Seine wesentlichsten Verdienste um das 
deutsche Realkreditwesen hat sich Friedrich  
S c h w a r t z  jedoch in der Zeit nach dem Kriege 
erworben, als die Zerstörung der deutschen Währung 
die Hypothekenbanken in besonders starker Weise 
in Mitleidenschaft zog. In  diesen schweren Zeiten  
konnte er seine hervorragenden Führereigenschaften 
voll entfalten. Nicht zuletzt ist es seinen unermüd
lichen Bemühungen zu verdanken, daß sich das 
deutsche Realkreditwesen aus dem Strudel der Geld
entwertung retten und in der wertbeständigen Be
leihung wieder eine feste Grundlage gewinnen konnte. 
Als Vorsitzender des Sonderausschusses für Hypo
thekenbankwesen, dem er bereits seit dem Jahre 1909 
angehörte, hat er für den Erlaß eines Gesetzes ge
w irkt, das den Realkreditanstalten die Ausgabe w ert
beständiger Pfandbriefe, die durch wertbeständige 
Hypotheken gedeckt sind, ermöglichen sollte. Dieses 
Gesetz ist nach eingehenden Beratungen bereits im 
Juni 1923 erlassen worden, also zu einer Zeit, als die 
übrige W irtschaft noch in den Fluten der Inflation  
zu versinken drohte. A uf dieser festen Grundlage 
konnten die Hypothekenbanken den Wiederaufbau 
ihres Beleihungsgeschäftes betreiben, das sie in weni
gen Iahren wieder zu einer stattlichen Höhe zu 
führen vermochten.

A ber nicht nur dem Wiederaufbau des neuen 
Grundkredits war die Sorge des jetzt Heimgegangenen 
gewidmet; mit demselben unermüdlichen Eifer ver
folgte er das Ziel, aus dem alten Hypothekenbestande 
der Realkreditanstalten für die Pfandbriefgläubiger 
so viel wie nur immer möglich zu retten. Als einer 
der ersten trat er deshalb für die Aufwertung der 
Hypotheken ein und stellte seine wertvollen Sach
kenntnisse auf dem Gebiet des Immobiliarkredits den 
Ministerien und dem Reichstage für die Regelung 
dieses schwierigsten Gesetzgebungsproblems der 
letzten Jahre bereitwilligst zur Verfügung. Da das 
Aufwertungsgesetz eine Kompromißlösung darstellt, 
konnte sein sachverständiger Rat leider nicht über
all den Erfolg haben, der im Interesse der reibungs
losen Durchführung des Gesetzes wünschenswert ge
wesen wäre. Trotz dieser Unzulänglichkeiten hat 
das Aufwertungsgesetz für den deutschen Realkredit 
eine überaus wertvolle Bedeutung erlangt. Denn auf 
Grund seiner Bestimmungen konnten die Pfandbriefe 
in einer Höhe valorisiert werden, welche die A uf
wertung fast aller anderen Vermögenswerte über
trifft. Dieses erfreuliche Ergebnis hatte zur Folge, 
daß das Vertrauen in den Pfandbrief der Hypotheken
banken sehr bald zurückkehrte, so daß die Realkredit
anstalten in die Lage versetzt wurden, der W irtschaft 
den gerade in der Zeit des Wiederaufbaus unbedingt 
erforderlichen langfristigen Kredit zu verschaffen. 
M it stolzer Freude konnte S c h w a r t z  bereits im 
Jahre 1926 feststellen, daß die Zunahme des Pfand
briefumlaufs der Hypothekenbanken den durch
schnittlichen jährlichen Zuwachs der Vorkriegszeit in 
erheblichem Maße übertraf. Seitdem ist diese er

freuliche Entwicklung weiter fortgeschritten, so daß 
die Hypothekenbanken heute wieder mehr als % ihres 
Vorkriegsbestandes an Hypotheken besitzen.

Diesen neuen Aufstieg der Hypothekenbanken 
nach der schweren Zeit der Inflation hat Friedrich  
S c h w a r t z  an der Spitze eines der größten 
Realkreditinstitute noch erleben dürfen, bis ein 
jäher Tod ihn aus seinem Wirkungskreise riß. Seine 
V erdienste um die Entwicklung des deutschen Grund
kreditwesens werden unvergeßlich sein. Uns aber, 
die w ir das Glück hatten, mit ihm in gemeinsamer 
A rbeit zu stehen, w ird dieser bewunderungswürdige 
Mann ein Vorbild treuster Pflichterfüllung bleiben, 
solange w ir leben.

Churchills Gesetz und Peels Gesetz.
Von Hans Hirschstein, Berlin.

Die Haushaltsrede des englischen Schatzsekretärs 
hatte bereits darauf vorbereitet, daß die vom Cun- 
liffeausschuß vorgesehene zehnjährige Frist inne
gehalten und bald ein Gesetz vorgelegt werden 
würde, um den Umlauf von Notstandsnoten mit dem 
Banknotenumlauf der Bank von England zu ver
einigen. Anfang M a i ist der Entwurf veröffentlicht 
und binnen etwa 3 Wochen durch das Unterhaus ge
bracht worden. Zur Zeit, in der diese Zeilen ge
schrieben werden, steht die Genehmigung des Ober
hauses noch aus; der ganzen Lage der Dinge nach 
ist sie aber wohl mehr eine Angelegenheit der Form: 
man kann um so eher annehmen, daß die „ C u r 
r e n c y  a n d  B a n k  N o t e s  A c t  1 9 2  8“ binnen 
kürzester Zeit in K raft gesetzt wird, als in der dritten 
Lesung ein Antrag mit überwältigender M ehrheit ab
gelehnt worden ist, der vorsah, das Gesetz solle nicht 
vor dem i, Januar 1929 in K raft treten. Die ganze 
Angelegenheit ist zwar nicht ausgesprochen als 
Parteisache behandelt worden, es haben sogar auch 
hervorragende Konservative sich gegen eine Reihe 
der vorgeschlagenen Bestimmungen oder für die E in
fügung anderer ausgesprochen, aber die großen M ehr
heiten, mit denen jeder einzelne Paragraph ange
nommen und so gut wie jede Aenderung abgelehnt 
worden ist, lassen deutlich genug erkennen, welchen 
W ert M r. C h u r c h i l l  (der selbst krankheitshalber 
an den Beratungen nicht teilnahm) auf sein Gesetz 
legt; da dieses die P e e 1 s A  c t zwar der Form nach 
ergänzt, ihrem Wesen aber mit wenigen Ausnahmen 
durchaus widerspricht, so w ird man mit Fug er
klären können, daß in Zukunft die englische Währung  
sich nicht mehr auf dem Gesetz von Sir Robert P e e l  
aufbaut, dessen geistiger V ater der Bankier Samuel 
L o y d (der spätere Lord O v e r s t o n e )  war, 
sondern auf dem Gesetz von M r. Winston C h u r 
c h i l l ,  den man dabei als den Testamentsvoll
strecker von Lord C u n 1 i f f e ansehen darf. Die 
enge Anlehnung an den C u n 1 i f f e - Bericht und den 
von ihm geistig völlig abhängigen B r a d b u r y  - Be
richt von 1925 ist insofern bemerkenswert, als die 
weitaus überwiegende Mehrzahl der Persönlichkeiten 
und Gruppen, die sich etwa im letzten Jahrzehnt 
öffentlich zur Währungsfrage äußerten, für Vor
schriften eingetreten ist, die von denen des neuen 
Bankgesetzes im Wesen durchaus verschieden sind; 
das taten zuletzt noch die „Industrial Conference
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unter dem Konservativen Sir A lfred M o n d  und „Bri- 
tains Industrial Future“, die große liberale Programm
schrift; im Unterhause sprach sich z. B. auch M r.
S n o w d e n , der Labour-Führer, mit am schärfsten 
gegen das Gesetz aus. Die Fachpresse des Landes 
verhält sich bisher außerordentlich zurückhaltend.

M an sagt den Engländern nach, kaum einVolk ver
stehe es so gut wie sie, neuen W ein in alte Schläuche 
zu gießen, die alten Formen zu erhalten und doch im 
Geiste ihrer Handhabung dem Wandel der Zeiten 
Rechnung zu tragen. So richtig diese Behauptung in 
fast allen anderen Fällen sein mag, im Währungs
wesen ist sie bestimmt falsch (wobei zunächst einmal 
unentschieden bleiben mag, ob das ein Lob oder 
einen Vorwurf darstellt). Trotz des grundlegenden 
Wandels der Zeiten zwischen dem Ausklang der 
napoleonischen Jahrzehnte und dem Beginn des 
großen Krieges haben sich die entscheidenden Per
sönlichkeiten in England von dem Weg, der sich aus 
dem Streit der Currency mit der Banking School im 
ersten V iertel des 19. Jahrhunderts herausbildete, 
damals nicht einen Schritt abdrängen lassen. Und 
es ist vielleicht am kennzeichnendsten für diese Ein
stellung, daß noch 1906 und 1911 der englische 
Handelstag in förmlichen Beschlüssen erklären  
konnte, der ungedeckte Notenumlauf der Bank 
„bilde einen ungebührlichen Teil des Gesamtumlaufs 
und solle herabgesetzt werden“, daß Gelehrte und 
Bankherren von Rang damals ganz ähnliche A n
sichten aussprachen.

Kurz vor Schluß des großen Krieges, am 
18 August 1918, wurde der Bericht des Cunliffe- 
Ausschusses gezeichnet; erst in ihm trat ein Bruch 
der entscheidenden Stellen m it der alten Ueber- 
lieferung zutage. Professor P i g o u ,  einer der 
führenden Volkswirtschafts ehrer des Landes, da
neben eine beträchtliche Anzahl von Bankleitern, 
privaten Bankherren und Wirtschaftsfuhrern, 
stimmten diesem W andel der Anschauungen durch ihre 
Unterschrift bei, wobei entscheidend sicherlich die 
Tatsache ins Gewicht fiel, daß es nach solchem Erd
beben eine „restitutio in integrum nicht wohl geben 
konnte. Weniges ist eigenartiger, als die last uhr
zeigerähnliche Pünktlichkeit, mit der man dann den 
Empfehlungen des Cunliffe-Ausschusses und des in 
der Mehrzahl mit den gleichen Persönlichkeiten be
setzten Bradbury-Ausschusses nachgekommen ist, 
obgleich die M itglieder jenes zum mindesten die 
Nachbeben des Krieges in ihren Wirkungen weder 
vorausgesehen haben, noch voraussehen konnten ob
gleich sie vor allem, soweit der Bericht überhaupt ein 
U rteil darüber zuläßt, damals angenommen haben, 
es werde Großbritannien viel eher möglich sein zur 
Goldwährung zurückzukehren, als das dann tat-

^  NaHM O Jahrer^wie damals vorgesehen, setzt nun 
C h u r c h i l l s  Gesetz den Schlußpunkt unter die 
Aenderungen die Krieg und Nachkrieg im englischen 
Währungswesen hervorgerufen habe:^

b e L i t t :  o d e r v S l G o l d  gedeckten Umlauf 
besaß während heute etwa 60 f  £
gedeckt sind und nur 40 pCt. Go Verhältnis
stellen. Man kann allerdings von dicssem Verh t̂  
nur mit Zurückhaltung sprechen, weil über die zw 
von der Bank von England bereits ausgegebene 
aber nicht tatsächlich umlaufenden Noten eine groue

Unklarheit besteht. Gelegentlich wird angenommen, 
die großen Aktienbanken hätten in Uebereinstimmung 
mit der Bank von England die Banknovelle dadurch 
vorbereitet, daß sie beträchtliche Beträge ins
besondere von Notstandsnoten bei sich aufgesammelt 
hätten: diese könnten sie jetzt in Guthaben bei der 
Bank von England verwandeln, was die Umlaufs
ziffer erheblich drücken würde, ohne übrigens die 
Bilanzen der Aktienbanken selbst zu beeinflussen. 
Ob es wirklich so kommt, w ird sich binnen kurzem  
heraussteilen. Ein so guter Kenner der Verhältnisse 
wie K e v n e s  aber schätzt den Notenbestand der 
Aktienbanken auf nahezu 100 Millionen Pfund und 
sieht davon X oder mehr tatsächlich als für die eben 
geschilderten Zwecke verwendbar am

Fragt man sich, wo denn der Bruch mit den 
Ueberlief emsigen liegt, so fallen vor allem zwei Be
stimmungen ins Auge. Die erste ist jene —  zwangs- 

__ die den zulässigen u n g e d e c k t e n  
N o t e n u m l a u f  in einer Höhe festsetzt, welche 
tnicSfüilieh wenn auch nicht lehrmäßig, em bich- 
ab ^ d e n  mit dauernder Teildeckung bedeutet. W ie  
w  +* in der Tagespresse zur Genüge erörtert, ist 
die Obergrenze mit 260 Millionen Pfund vorgesehen, 
aber § 2 2  und § 8, 1 bestimmen, daß durch V er
fügung des Schatzamts diese Grenze sowohl nach 
oben wie nach unten abgeändert werden kann Eine 
Senkung dürfte für absehbare Zeit kaum erfolgen, 
i ■ Aon Beratungen im Unterhaus haben die Regie- 
rantfsvertreterauch mehrfach erklärt, § 2 2 solle nur 
die Möglichkeit geben, den Folgen einer übermäßigen 
Goldeinfuhr entgegenzuarbeiten V iel wichtiger er
scheint die Vorschrift des § 8, denn sie ist, wie von 
rW  Rptfierungsbank zu vielen Malen erklärt wurde, 

k Ersitz für den alten Krisis-Brief“ (d. h. für die 
Ermächtigung, in besonders gefährlichen Zeiten unter 
Bmch des Bankgesetzes ungedeckte Noten über das 
Kontingent hinaus auszugeben, was bekanntlich in 
d ir  Ganzen Zeit seit 1844 nur ein einziges M al ta t
sächlich geschehen ist), sondern dazu bestimmt 
wirklich gebraucht zu werden. Erst der W ortlaut 
einiger Erklärungen von der Regierungsbank gibt das 
richtige Bild von den Möglichkeiten dieser Be
stimmung; ob sie W irklichkeit werden, das wird  
allerdings weniger von den —  vielleicht nur als Be
ruhigung gewisser Gegnergruppen gedachten r- 
klärungen des (den Finanzminister vertretenden) 
Kriegsministers und des Unterstaatssekretars im 
Schatzamt abhängen, als von den Absichten, die der 
Gouverneur der Bank von England oder dessen Nach-

i0' SeSirV Lf°W  ö'r t h i n g t  o n - E  v a n s , der K rie js - 
minister, erklärte in der zweiten Lesung nach dem 
Bericht der Times: § 8 des Gesetzes steHe eine Be
stimmung dar, die nicht zurückhaltend in Zeiten einer 
K ü T s gebraucht werden solle, sondern immer dann 
(whenever), wenn der Gouverneur der Bank meine, 
daß die zeitige Notengrenze ungebührlich ein
schränkend sei. Er ersetze eine ungesetzliche durch 
eine gesetzliche Ermächtigung, die nicht in einer 
Krisis gebraucht werden solle, sondern ehe eine 
Krisis ausbreche. Eine neue Form des Notstandes 
sei möglich geworden. Jetzt, wo ausländische 
Banken die Gewohnheit angenommen hätten, große 
Rücklagen von Sterlingwechseln aufzusammeln, sei 
es immer möglich, daß infolge eines Wandels in der 
Politik dieser Banken große Goldbetrage wahrend 
sehr kurzer Zeit abgezogen würden. Wahrscheinlich
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könnte man solche Maßnahmen durch Zusammen
arbeit der Notenbanken vermeiden. W erde aber auf 
der Entziehung des Göldes bestanden, so könne es 
notwendig werden, den ungedeckten Umlauf aus
zudehnen, und das würde eine Gelegenheit sein, die 
den Gouverneur der Bank rechtfertige, wenn er eine 
solche Ausdehnung fordere, das Schatzamt, wenn es 
sie zugestehe. Eine andere Möglichkeit (contingency) 
läge in einem etwaigen W ettbewerb um Gold 
zwischen den Notenbanken. Beim Bericht über die 
Ausschußberatung (der der dritten Lesung voran
geht) erklärte der gleiche Redner: M an wisse, daß 
die Notenausgabe nicht in unbeweglicher A rt fest
gelegt werden könne, weil sich daraus die Gefahr 
eines Zusammenbruches ergäbe. Gerade weil die Re
gierung sich darüber klar sei, daß jede feste Grenze 
die Wirtschaft aus dem Gleichgewicht bringen 
(dislocate trade) und Arbeitslosigkeit hervorrufen 
könne, habe man den § 8 in das Gesetz hinein
geschrieben.............  Solange Gold nicht für Spiel
oder Inflationszwecke, sondern zur Umlaufserweite
rung infolge besserer Wirtschaftslage oder ge
besserter Lebenshaltung gebraucht werde —  das sei 
eine der Gelegenheiten, für die der Umlauf ver
größert werden solle (was to be increased) — , sei die 
Ermächtigung des § 8 verfügbar. —  Solche Aeuße- 
rungen sind eigentlich durchaus klar, soweit die A b
sichten der jetzigen Regierung in Frage kommen, von 
der man, wie erinnerlich, mehrfach behauptet hat, sie 
sei einer „mild inflation“ aus wirtschaftlichen 
Gründen keineswegs grundsätzlich abgeneigt. Ueber 
das aber, was tatsächlich kommen wird, kann die 
Beratung natürlich keinen Aufschluß geben, obgleich 
Sir L a m i n g  in der dritten Lesung erklärte, der 
Gouverneur habe seine Ausführungen bei der zweiten 
Lesung gelesen und stimme ihnen zu1).

Die zweite grundsätzlich wichtige Neuerung ist 
überhaupt erst durch eine beiläufige Bemerkung des 
Unterstaatssekretärs im Schatzamt während der 
zweiten Lesung allgemeiner erkennbar geworden; 
über ihre Tragweite läßt sich leider noch kein völlig 
sicheres U rte il abgeben, weil diese Bemerkung in

')  Im Kampf um1 die Höhe des ungedeckten Umlaufs 
spielen eine Hauptrolle die Berechnungen des tatsächlichen 
Umlaufs. Eigentlich alle englischen Beurteiler sagen, die 
Grenze des § 8 bedeute eine Deflation, da das alte Kontingent 
der Bank und das sogenannte C u n 1 i f f e - Kontingent der 
Notstandsnotenkasse (§ 42 des Berichts) zusammen über 
264 M ill. £ ausmachten. Der tatsächliche Umlauf aber bleibe 
nur um wenige (Mitte Mai etwa 3—6) M ill. £ hinter dem neuen 
Kontingent zurück. Die erste Behauptung ist unbestreitbar, 
die zweite dagegen mißverständlich: sie sieht nämlich die 
gesamte Rücklage der Bank-Abteilung (damals 45—48 M ill. £) 
als Umlauf an, tut also das gleiche, als wenn man bei der 
Reichsbank die „in  den Betrieb gegebenen Noten" dem Um
lauf gleichsetzen wollte; nach den letzten Bilanzen beträgt 
der Unterschied hier rund 1 Milliarde RM. Im ganzen ist die 
englische A rt der Betrachtung des Bankausweises, die das 
Verhältnis Rücklage der Bankabteilung: Verbindlichkeiten 
als Angelpunkt nimmt, äußerlich viel störungsempfindlicher 
als die sonst übliche, die von dem Verhältnis Goldbestand 
(oder Goldbestand +  Devisen): Notenumlauf (oder Noten
umlauf +  Giroguthaben) ausgeht. Die Ausschläge des Pro
zentverhältnisses sind bei gleichen Aenderungen der Gesamt
verhältnisse nach der englischen A rt der Berechnung größer 
als bei jeder anderen. Auch das ist gegenüber den oben ge
kennzeichneten Ausführungen nicht außer acht zu lassen; nur 
ein Teil von diesen berücksichtigt ferner, daß der Freistaat 
Irland in Kürze seine eigene Währung haben wird, womit 
weitere rund 6 M ill. £ Noten der Bk. v. E. zurückfließen und 
die freie Spanne entsprechend vergrößern. Es ist schließlich 
an die eingangs erwähnten Schätzungen und Berechnungen von 
Mr. K e y n e s zu erinnern.

dem zur Zeit einzig verfügbaren Bericht der Times 
im W ortlaut nicht enthalten, der Hansard aber hier 
noch um etwa ein Dutzend Sitzungen zurück ist. 
M r. S a m u e l  sowohl, wie in der dritten Lesung Sir 
L. W o r t h i n g t o n - E v a n s ,  haben beide erklärt, 
der Gebrauch des W ortes „securities“ in § 3, 1 des 
Gesetzentwurfes bedeute tatsächlich, daß in Zukunft 
nicht nur Staatspapiere, sondern auch H a n d e l s 
w e c h s e l  z u r  D e c k u n g  d e s  N o t e n 
u m l a u f s  benutzt werden könnten. Soweit aus 
den Berichten über die Erklärung von M r. S a m u e l  
zu ersehen, scheint er diese Neuerung als durchweg 
gültig bezeichnet zu haben, was nach dem unten 
wiedergegebenen W ortlaut des Paragraphen möglich 
wäre, aber deshalb nicht ohne weiteres angenommen 
werden konnte, weil der Zusammenhang eher auf die 
glatte Einbeziehung der 5,5 M ill. £ Silbermünzen (vgl. 
später) als auf sonstige Aenderungen der bisherigen 
Vorschriften schließen ließ. Nach weiteren Aeuße- 
rungen könnte es allerdings scheinen, als ob nur bei 
der Ausgabe von Noten über das Kontingent von 
260 Millionen Pfund hinaus der überschießende Be
trag durch Handelswechsel gedeckt werden solle 
(z. B, Sir L a m i n g :  W enn die Bank von England 
um eine Ausdehnung des ungedeckten Umlaufs nach
sucht und das Schatzamt zustimmt, dann könne diese 
Ausdehnung stattfinden gegen W ertschriften und 
nicht gegen Gold. Berichtszeit). Die englische öffent
liche Meinung begrüßt gerade diese Vorschrift des 
neuen Gesetzes mit besonderer Befriedigung; 
andererseits bedeutet die Zulassung von Wechseln als 
Notendeckung das größte überhaupt mögliche A b
weichen von dem Standpunkt, den R i c a r d o  und 
Samuel L o y d einnahmen.

Am  meisten Aufsehen in der englischen und der 
außerbritischen Oeffentlichkeit hat allerdings der 
§ 11, 2 gemacht, der der Bank von England das Recht 
gibt, jedem englischen Besitzer von Gold dieses 
G o l d  z u m  s a t z u n g s m ä ß i g e n  A n k a u f s 
p r e i s e  z u  e n t e i g n e n ,  sobald es sich um mehr 
als um 10 000 Pfund Sterling handelt. Nicht m it U n
recht ist geäußert worden, das sei die Friedens
parallele zu der Beschlagnahme ausländischer Gelder 
im Krieg durch den englischen Staat. Denn diese 
Bestimmung stelle es völlig in das Belieben der Bank 
von England, d. h. der englischen Regierung, in 
welchem Umfang sie eine Umwandlung ausländischer 
Guthaben in Gold und /  oder deren Abziehung aus 
England zulassen wolle. Die Gefahr, die in dieser 
Bestimmung für die Rolle Londons als „Abrechnungs
stelle der W e lt“ lag, ist in England selbst aus solchen 
Urteilen rasch genug erkannt und nach den Be
richten der Times auf Veranlassung der Regierung in 
der dritten Lesung ein Zusatz angenommen worden, 
aus dem klar hervorgeht, daß diese Bestimmung auf 
die Guthaben von Ausländern keine Anwendung 
findet (is not intended to interfere in any way with 
the holding of gold in England by or on behalf of 
foreign banks or foreign persons). Ein wirkliches 
Bild von dem W ert dieses Zusatzes könnte man sich 
ebenfalls nur machen, wenn man seinen W ortlaut 
bereits kennen würde, was aus den oben geschilderten 
Gründen nicht der Fall ist. Es sind aber ähnliche 
beruhigende Erklärungen während der Beratung i1? 
Unterhaus von der Regierungsbank noch mehrfach 
abgegeben worden.

Die Vorschrift selbst ist nur zu verstehen im Zu
sammenhang mit der völlig veränderten Lage Eng'
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lands am Goldmarkt und mit den Vorgängen der 
letzten VA Jahre. Am besten, man läßt auch hier 
M r. K  e y n e s sprechen, der in seiner bereits mehr
fach erwähnten K ritik  der Haushaltsrede des Kanzlers 
und des neuen Bankgesetzes folgendes ausführt, 
nachdem er auf die Größe und die Bedeutung des 
englischen Außenhandels eingegangen ist: Ueber- 
dies ist London der M ittelpunkt eines großen 
Marktes für ausländische Anlagen, in dem riesige 
Umsätze mit fremden Ländern stattfinden, deren 
Größe man auch nicht einmal abschätzen kann. 
Ferner betreiben w ir ein gewaltiges internationales 
Bankgeschäft mit liquiden ausländischen Guthaben, 
die täglich rückrufbar sind, die wahrscheinlich über 
200 Millionen Pfund hinausgehen und möglicherweise 
300 Millionen Pfund erreichen. Man nimmt allein von 
der Bank von Frankreich an, daß sie mehr als 
100 Millionen Pfund Guthaben in London unterhält2). 
Daß K e y n e s  und andere Schriftsteller, die sich mit 
dieser Angelegenheit befaßt haben, neben Frankreich 
vor allen Dingen noch Indien nennen, ist selbst
verständlich; wenige Länder haben den englischen 
Goldmarkt in dem Jahrzehnt, das seit dem Kriege 
verstrichen ist, stärker beunruhigt als Indien das zeit
weilig die runde Hälfte der gesamten Weltforderung 
an sich .zog -  allerdings zum überwiegenden Teil 
unmittelbar von Durban aus, also in einer Weise, die 
dem Zugriff der englischen Regierung und der City 
fast völlig entzogen ist.

In der englischen Erörterung ist gegenüber den 
bis jetzt besprochenen Punkten ein anderer so gut 
wie völlig untergegangen, der aber unter größerem 
Gesichtswinkel noch bedeutsamer ist. Bei den Be
ratungen über das neue Bankgesetz ist von den ver
schiedensten Seiten, nicht zum wenigsten von der 
Regierungsbank aus, immer wieder darauf hinge-

die gesamten Gewinne der No^ ° a^ { luJ | r dg™  
Schatzamt zufließen, daß über RPriehm
rechnung Schatzamt und Bank sich ms Benehmen 
setzen sollen, daß die Ausgaben der Notenabteilung 
steuerlich nicht als Ausgaben der Bank behandelt 
werden und daß schließlich die Bank von der 
Stempelsteuer für Noten befreit wird Rechtlich 
stellt das natürlich nicht einen Uebergang der Noten
abteilung an den englischen Staat dar, wohl aber ta t- 
Schlich Es ändert vielleicht sogar wenig an den 
bisherigen Verhältnissen, denn letzten Endes hat die 
Bank seit Jahrzehnten schon stets in engster Fühlung 
Bank seil gearbeitet, wie das bei einer

/ ^ N o t e n b a n k  ebenso notwendig wie selbst- 
modernen No Bestimmungen mögen da-
verstandhch ist, den sein( daß die Anteilseigner
durch notwendig £ keinen Anspruch auf Gewinne der Bank von England keinen des
erheben können, die . g ank  ergeben müssen,
Notstandsnotenumlaufs an gedeckt ist.
der durch zinstragende W e r ts c h n ll^ ^ ^
Aber der Abschnitt des  ̂ nicht zum wenigsten 
kennzeichnend, kennzeichnen Unternehmertum, 
dafür, wie sehr der Begriff privates

•) Von lh, d„  „Statist", i»  Ä t a S :

ä  G o « . . .  - i »
zu enthalten,

ebenso wie der Unterschied zwischen privater W ir t
schaft und staatlicher Wirtschaft auch m Groß
britannien und auch bei den dortigen Konservativen 
an Schärfe eingebüßt hat.

Als kleines M erkm al dafür, wie außerordentlich 
schlecht man selbst in Großbritannien über die ta t
sächlichen Verhältnisse bei der Bank von England 
und bei der, nach eigener Aussage des Kriegs
ministers heute schon in deren Hand befindlichen
Notstandsnotenkasse unterrichtet ist, sei die Tat
sache erwähnt, daß der Gewinn aus der Ueberleitung 
dieser Kasse an die Bank, der dem Staat nach § 5 zu- 
fiften soll von drei Stellen mit drei verschiedenen 
7 i  n angegeben wird. Der Ausweis selbst zeigt 
“ lifCrRückfage von 12,3 Millionen Pfund, die W est- 
mTnster Bank spricht in einer Erörterung der Haus
haltsrede von 13,2 Millionen und der Kriegsminister

V° n M if  ekem  ^chö nheitsfehler im Bilde der neuen

e f t Ä  a b iln d e ^  m it5 
nämlich daß man erhebliche Beträge niedrighältiger 
o s c h e i d e m ü n z e , die der Verkehr nicht
ö V U wollte in die Notstandsnotenkasse ab-
rfUfniähen und dort zur Notendeckung gemacht hat: 
gesCy H sind es 5,5 Millionen £, nachdem der Betrag 
f . r, Z<Z e itw e ilig  noch höher war. Es bleibt kaum  
?  anderes übrig, als auch diesen Metallbetrag  

Bank von England zu übernehmen und dort 
aiH Motendeckung zu machen. Zu diesem Zweck, 
zur, scheint, nur zu diesem, soll eine A  e n d e -
und< ™ j e r  A u s w e i s f o r m  erfolgen, wohl die 
l ?  dJ dPr beiden W orte „coin and“ beim vierten 
Einfügung Vermögenswerte der Notenabteilung 
f ° s ten Bullion)- der Ausweis führt Silberbarren 
(Silver B J allerdings mit einem Strich
?bh° GoTd i t Ä e d e  von „Münzen und Barren*').

man die (im W ortlaut wiederum hier noch 
^ ♦ V o r lie g e n d e n )  Regierungserklärungen bei der 

i suag richtig, so w ird die Ermächtigung des 
sn,oet°aäcM ich so einschränkend ausgelegt werden.
TT u ’.Ions ist erklärt worden, daß man sich bemühen 
w e V diesen Ausweisposten allmählich durch A  
rabed des Silbers an den Verkehr zum Verschwinden

ZU b W?ee schwer es ist, zu einem klaren U rteil über 
, Rankdesetz zu kommen, dafür sei wiederum

das-” i “ l  efae S  sehe Stimme angeführt, die erste 
R na„reäu“ g durch den „Eeonomist". Gegen Schluß

Belieben des Gouverneurs der Deshalb

rieh r t ü u ^ s t  vom „Statist“ geäußerte An- 
konnte deflation complex“ der Verantwort
sicht v01} 'hl als berechtigt erweisen, wie die
^U nterhaus während der Beratungen mehrfach aus- 
™ Vrochene daß die Ermächtigung des § 8 all zu w eit

herzig aufgegriffen werden könnte. —  Gewisse Zuge 
sind immerhin deutlich genug zu erkennen. Es ist 
e n m iu e r  Schönheitsfehler, S i l b e ,  z u r N o t e n -  
d e c k u n g  heranzuziehen, was heut keine einzige 
Nn^nbank von Bedeutung mehr tut, es ist ferner das 
Sarre F e s i h a l t e n  an  d e r  a l t e n  A u s w e i s -
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f o r m ,  die nicht einmal durch Jahresberichte oder 
dergleichen ergänzt werden wird: denn wenn schon 
Präsident S c h a c h t  mehr als einmal erklärt hat, er 
fühle sich nicht berechtigt, in seinen Veröffent
lichungen über das hinaus zu gehen, was ihm ge
setzlich vorgeschrieben sei, so werden Gouverneur 
N o r m a n  und seine Nachfolger angesichts des ge
rade nach dieser Richtung hin durchaus eindeutigen 
Brauches der Bank von England und mit der Zustim
mung durch den C u n l i f f e  - Bericht als gute 
Rückendeckung sicherlich nicht entgegenkommender 
sein.

Das eine wird man ohne Rückhalt zugestehen 
können, daß das Gesetz, den guten Ueberlieferungen 
des Landes folgend, im Geldwesen wieder endgültig 
Ordnung schafft. Ob allerdings auch Klarheit, das 
ist eine Frage, die bei weitem schwerer zu be
antworten ist. Feste Begrenzung des ungedeckten 
Umlaufs (oder auch des gesamten Umlaufs) auf der 
einen, verhältnismäßige Deckung auf der anderen 
Seite, —  das sind Standpunkte, die man in den 
ihnen zugrunde liegenden Erwägungen, aber auch in 
ihrer Auswirkung als leidlich durchsichtig ansehen 
kann. M r. C h u r c h i l l s  Verfahren ist das bestimmt 
nicht; sogar die (mit Recht viel bekämpfte) Vorschrift 
der letzten Novelle zum alten Bankgesetz war ihm 
vorzuziehen, die den Kontingentszuschlag am V ierte l
jahresletzten vorsah. Auch die jetzt noch um so 
vieles enger werdende V e r s i p p u n g  m i t  d e r  
S t a a t s v e r w a l t u n g  kann man nicht ohne 
weiteres als unbedenklich bezeichnen: fehlt doch in 
England die in anderen Staaten als ein gewisses 
Gegengewicht wirkende, weitergehende öffentliche 
Berichterstattung der Bank. —  Zum § 11 ist alles 
Nötige bereits oben gesagt worden.

Bleibt schließlich das Vertrauen auf die guten 
Währungsüberlieferungen Londons, die wohl zu alt 
und zu fest verwurzelt sind, als daß selbst das Zer
schlagen der Formen sie ohne weiteres erschüttern 
könnte, in die eine frühere Zeit sie gegossen. Aber 
darüber wird man sich klar sein müssen, daß ,,das 
keineswegs unbedenkliche Zugeständnis an die 
öffentliche Meinung", als das ich vor einem Jahrzehnt 
die entsprechenden Empfehlungen des C u n l i f f e -  
Berichtes kennzeichnete, durch deren Festlegung im 
Gesetz an Bedeutung noch gewinnt. Es i s t , wie ich 
ebenfalls damals bereits hervorhob, nicht nur etwas 
anderes, ob sich unter starken inneren Widerständen 
ein Brauch für Notfälle herausbildet, oder ob man 
durch Gesetz Vorschriften für den täglichen Ge
brauch schafft, es wird auch in der Anwendung 
ganz anders von den handelnden Personen 
e m p f u n d e n .  —  Vor den und während der Be
ratungen über das Gesetz ist das vielfältige Ver
langen nach einem neuen Untersuchungsausschuß 
immer wieder abgelehnt worden; aus manchen 
Aeußerungen aber gewinnt man fast den Eindruck, 
als ob nach Inkrafttreten des Gesetzes über kurz 
oder lang doch ein solcher kommen würde. Seine 
Beratungen und sein Bericht könnten nach den Vor
gängen des letzten Jahrzehnts besondere Bedeutung 
gewinnen.

* **

Angesichts der W ichtigkeit des Gesetzes habe 
ich es für richtig gehalten, die entscheidenden Be
stimmungen in wörtlicher Uebertragung hier folgen 
zu lassen; auf G lätte des Ausdrucks ist dabei bewußt

verzichtet worden, ich habe mich vielmehr so streng, 
wie es mit klarer Wiedergabe der Ausführungen nur 
irgend vereinbar war, an den W ortlaut gehalten.

§ 1 (enthält die Bestimmungen über die gesetzliche Zahl
kraft der Noten).

§ 2 (1). Nach den Vorschriften dieses Gesetzes darf die 
Bank Banknoten ausgeben bis zu dem Betragender den Gold
münzen und Goldbarren entspricht, die sich gleichzeitig in der 
Notenabteilung befinden, und darf zusätzlich Banknoten im 
Betrag von 260 Millionen Pfund Sterling über den Betrag 
hinaus ausgeben, der zuerst in diesem Abschnitt (section) ge
nannt ist; die Notenausgabe, die die Bank nach (by or under) 
diesem Gesetze vornehmen soll oder darf, über den erwähnten, 
zuerst genannten Betrag hinaus, wird in diesem Gesetz als 
„der ungedeckte Umlauf" bezeichnet.

(2.) Das Schatzamt kann jederzeit auf Antrag der Bank 
verfügen, daß der Betrag des ungedeckten Umlaufs für die 
vom Schatzamt bestimmte Zeit nach Besprechung mit der 
Bank um den Betrag herabgesetzt - wird, der auf solche A rt 
festgesetzt wird.

§ 3 (1). Abgesehen von den Goldmünzen und Barren, die 
sich zur Zeit in der Notenabteilung befinden, soll die Bank 
von Zeit zu Zeit der Notenabteilung zuweisen und in ihr halten 
Sicherheiten (securities) mit einem Betrag, der dem Werte 
nach genügt, um den gleichzeitigen ungedeckten Umlauf zu

(2.) Unter den Sicherheiten, die wie vorbezeichnet ge
halten werden sollen, dürfen sich Silbermünzen im Betrage von 
nicht über 5 lA M ill. Pfund Sterling befinden.

(3) Die Bank soll von Zeit zu Zeit das Schatzamt ent
sprechend dessen Verlangen über die Sicherheiten unter
richten, die sich in der Notenabteilung befinden soll aber 
nicht gezwungen sein (not be required), ' rße ,™e'£ , der c- 
sagten Sicherheiten in den Ausweis nach Abschnitt 6 des 
Bankgesetzes von 1819 aufzunehmen.

§ 4 (enthält die Vorschriften über Aufruf und Ungültig
keitserklärung der alten Notstandsnoten).

ß 5 (1). An dem dazu bestimmten Tage sollen mit Rück
sicht darauf, daß die Bank die Verbindlichkeit für die über
tragenen Notstandsnoten übernimmt, alle Vermögenswerte 
des Notstandsnotenrückzahlungsfonds außer den in diesem be
findlichen Staatswerten der Notenabteilung übereignet 
werden; es sollen der Notenabteilung ferner aus den er
wähnten Vermögenswerten Staatswerte m solcher Menge 
übereignet werden, als dem Werte nach zusammen mit den 
anderen Vermögenswerten, die übereignet werden, den Be
trag der übertragenen Notstandsnoten ausmachen.

Für die Zwecke dieses Absatzes (subsection) soll der 
Wert aller verkäuflichen Staatsanleihen mit ihrem Markt
preise am vorgesehenen Tage unter Abzug der etwa auf
gelaufenen Zinsen, die in diesen Preis eingeschlossen sind, an-
genommen^werden., ^  ^  dic?em Hauptstück an die Bank
übereignet werden, sind zu vernichten.

(3) Diejenigen Staatswerte, die nicht nach den vor
angehenden Vorschriften dieses Abschnitts an die Bank über
eignet werden, sollen verkauft und der Erlös nach Anweisung 
des Schatzamts an die Staatskasse abgeführt werden.

§ 6 (1). Die Bank soll zu der Zeit und in der A rt die 
zwischen dem Schatzamt und der Bank vereinbart wird, an 
das Schatzamt einen Betrag zahlen, der dem Gewinn ent
spricht, der in jedem Jahr in der Notenabteilung aufk° ml™ 
(laut Rest des § 6 (1) zuzüglich des Gegenwertes von verfallenen

Banknoten)^ ^  Zwecite dieses Abschnitts soll der Betrag 
der jährlichen Gewinne in der Notenabteilung, wie oben, nach 
der A rt festgestellt werden, die zwischen Bank und Schatz.
amt etwa vereinbart wird. , . r

(3.) Für die Zwecke der Einkommensteuer soll das Auf
kommen aus der Notenabteilung oder das ihr zuzuschreibende 
(attributable) Aufkommen als Einkommen des Schatzamtes 
angesehen werden und es sollen alle Ausgaben, die in der 
Notenabteilung entstehen oder ihr zuzuschreiben sind, nicht 
als Ausgaben der Bank betrachtet werden. _

(4.) Die Bank soll hinfort nicht mehr gehalten sein, irgend
welche Zahlungen zur Abgeltung ihrer Befreiung von der 
Stempelsteuer auf Banknoten zu machen.

§ 7 (trifft Einzelvorschriften über die Ungültigkeitserklärung 
der verschiedenen Banknotenarten).

§ 8 (1). Wenn die Bank zu irgendeiner Zeit dem Schatz
amt vorstellt, daß es ratsam sei, den Betrag des ungedeckten 
Umlaufs um eine bestimmt zu nennende Summe über 260 M il
lionen Pfund zu erhöhen, so darf das Schatzamt die Bank er
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mächtigen, Banknoten über einen solchen erhöhten Betrag aus
zugeben, der jedoch nicht den wie oben genannten Betrag über
steigen darf, dies für eine Zeit von nicht über 6 Monaten, wie 
sie dem Schatzamt angemessen erscheint.

¡2.) Jede derartige Ermächtigung kann von Zeit zu Zeit 
auf Vorstellung gleicher A rt hin und in der gleichen Form er
neuert oder abgeändert werden:

Vorausgesetzt, daß trotz der erwähnten Vorschrift keine 
solche Ermächtigung derart erneuert werden darf, daß sie 
(sei dies nun mit oder ohne Aenderung) nach Ablauf zweier 
Jahre von dem Tage ab in Kraft bleibt, an dem sie ursprünglich 
gegeben worden war, wenn nicht das Parlament anders ent
scheidet.

(3.) Jede Schatzamtsverfügung, die eine Erhöhung des un
gedeckten Umlaufs nach diesem Abschnitt genehmigt, soll 
sofort beiden Häusern des Parlaments vorgelegt werden.

§ 9 (sieht vor, daß die schottischen und nordirischen Banken 
Noten der Bank von England als Deckung ihrer eigenen Noten 
benutzen können).

§ 10. Die im Formblatt A  des Bankgesetzes von 1844 für 
den Wochenausweis der Bank nach Abschnitt 6 jenes Bank
gesetzes vorgesehene Form1 kann insoweit geändert werden, als 
das Schatzamt es unter Mitwirkung (concurrence) der Bank 
mit Rücksicht auf die Vorschriften dieses Gesetzes für not
wendig erachtet.

§ 11 (1). Im Hinblick auf die Zusammenfassung der Gold
rücklagen und um Sparsamkeit im Gebrauche von Gold zu 
sichern, sollen die folgenden Vorschriften dieses Abschnittes 
solange gelten, wie Absatz (1) des Abschnitts 1 Jes Gold
währungsgesetzes von 1925 in Kraft bleibt,

(2.) Jede Person, der Goldmünzen oder Barren im Werte 
von über 10 000 Pfund gehören, soll auf schriftliches Verlangen 
der Bank dieser sofort schriftlich Einzelheiten über die in ihrem 
Eigentum befindlichen Goldmünzen und Goldbarren liefern und 
soll auf Verlangen der Bank ihr die gesamten Münzen und Barren 
oder irgendeinen Teil davon — bei Barren zum Ankaufspreis 
nach Abschnitt 4 des Bankgesetzes von 1844, bei Münzen zum 
Nennwert — verkaufen, abgesehen von dem Teil davon, der in 
gutem Glauben zur sofortigen Ausfuhr gehalten wird oder der 
gutem Glauben nach für industrielle Zwecke benötigt wird..

§§ 12 und 13 (Schlußbestimmungen mehr förmlicher Art).

Gemeinnützigkeit kommunaler Banken
im Sinne des Körperschaftsteuergesetzes.

Von Landrat a. D. von Bitter, Berlin.

In Nr, 15 des Bankarchivs behandelt Oberregierungs
rat v o n L i l i e n t h a l  den Begriff der Gemeinnützigkeit 
als Steuerbefreiungsgrund fü r kommunale Bankinstitute.

Die Ausführungen des H errn  v o n L i l i e n t h a l  sind 
zunächst insofern irrig , als § 9 Abs. 1 Z iffe r 7 auf kom 
munale Bankunternehmungen (d. h. Banken, die entweder 
von Kommunen betrieben werden oder von ihnen in  der 
Form selbständiger Körperschaften des öffentlichen Rechts 
e rrich te t worden sind) n icht anwendbar ist, denn diese 
Banken sind, sofern sie gemeinnützigen oder m ildtätigen 
Zwecken dienen, nach § 2 Z iff. 3c überhaupt n ich t unbe
schränkt körperschaftsteuerpflichtig. Für sie kann des
halb eine Steuer b e f r  e i u n g nach § 9 Ziff. 7 n ich t in 
F E L  kommen fV«*l. E v e r s , Kommentar zum Körper- 
ä K  2 Auflage, S 334 u K  ,  „  n e ,  k  „  e c h , 
S M l  Wann eine die Steuerpflicht nach § 2 Z iff. 3c aus- 
M h u ä e m L  Gemeinnützigkeit vorliegt, entscheidet nach § 7 
Abs 2 der Reichsfinanzminister m it Zustimmung des Reichs
rates D k  näheren Bestimmungen hierüber sind enthalten m 
den SS l  b?s 13 der Durchführungsverordnung vom 17. Mai 
192f> I S 2441 Nach § 6 a. a. O. sind gemeinnützig
o lc k l Z w eck, deren Erfü llung unm itte lbar die A  gemein.

he it fördern Nach § 7 ist eine Förderung der A llgem einheit fordern. iNacn 3 T ä tigke it dem gemeinen
heit anzunehmen, w nutzt. „Allgemeinheit"
Besten auf materiellem Gebiete nu „ ... ,

E „ x r „ lh § l Ä r n 3 m S Cre»
»“ -eben Kredit

anstalten, „d ie  satzungsgemäß der Verm ittlung billigen 
Personal- oder Realkredits zu dienen bestimmt sind" und 
die Gewinne überhaupt n icht oder nur bis zur Höhe von 
5 vom Hundert verte ilen oder aber etwaige Ueberschüsse 
zu gemeinnützigen oder m ild tätigen Zwecken verwenden.

Eine kommunale Kreditanstalt ist also gemeinnützig 
und demnach steuerfrei, wenn sie nach dem Willen des 
Errichtungsverbandes, d. h. nach der Satzung die Bestim
mung hat, billigen Personal- und Realkredit zu vermitteln, 
und bei der Verwendung ihrer Ueberschüsse die vor
stehenden Voraussetzungen erfüllt.

Nach der Entscheidung des REH. vom 6. 12. 1927 
Nr. I A  172/27 ist fü r den Begriff der Gemeinnützigkeit 
daneben aber auch die tatsächliche Geschäftsgebarung 
der betreffenden kommunalen Bank bestimmend. Die 
Bank muß nicht nur nach der Satzung der Verm ittlung  
billigen Personal- und Realkredits zu dienen bestimmt 
sein, sondern sie muß auch diese Bestimmung erfüllen. 
Ob dies der Fa ll ist, is t Tatfrage. Es w ird  h ierbei n ich t 
nur auf die absolute Höhe der Kreditbedingungen, auch 
nicht allein auf die Höhe der Zinsmargen ankommen, 
sondern vor allem darauf, ob die Kreditbedingungen im 
Verhältnis zu den betreffenden Kreditgeschäften und der 
damit verbundenen A rb e it als re la tiv  niedrig anzusehen 
sind. Wenn z, B „ w ie dies häufig der Fa ll ist, eine kom 
munale G rundkreditanstalt in der Hauptsache kle ine K re 
dite gewährt und hierbei sich m it denselben Zinsspannen 
begnügt wie eine G rundkreditanstalt, die im Interesse der 
Rentabilität sich auf die Beleihung größerer Objekte be
schränkt, so werden die Bedingungen der ersteren Bank 
als verhältnismäßig niedriger und ihre K red ite  als ver
hältnismäßig b illige r zu betrachten sein als die Bedin
gungen bzw. die K red ite  der letzteren. U nter Berück
sichtigung dieser Umstände w ird  die Prüfung der Ge
schäftsgebarung der kommunalen Banken, insbesondere 
der kommunalen G rundkreditanstalten in  den meisten 
Fällen ergeben, daß die von ihnen gewährten K red ite  ta t
sächlich als b illig  im Sinne des § 11 Z iff. 2 der vorer
wähnten Durchführungsverordnung anzusehen sind.

Herr v o n  L i l i e n t h a l  versucht in  seinem Aufsatz 
darzulegen, daß Gemeinnützigkeit im Sinne des § 2 Z iff. 3c 
im Regelfälle deshalb bei den kommunalen Kreditanstalten 
nicht vorlicge, weil durch die öffentlichen Banken „schutz- 
würdige Interessen" des privaten Bankgewerbes verle tzt 
würden. Es ist h ier n icht der O rt, auf diese bekanntlich 
sehr umstrittene Frage sachlich einzugehen. Daß die 
Auffassung der ö ffentlich-rechtlichen Kreditansta lten in 
diesem Punkte eine andere ist w ie der in  dieser Z e it
schrift vertretene Standpunkt des privaten  Bankgewerbes 
bedarf keiner Erörterung. Dagegen müssen die Aus
führungen des H errn  v o n  L i l i e n t h a l  deshalb als ab
wegig bezeichnet werden, w e il es nach Vorstehendem für 
die Begriffsbestimmung der steuerrechtlichen Gemein
nützigkeit überhaupt n icht auf die a llgem einwirtschaftliche 
Bedeutung der kommunalen Banken ankommt. Es wäre 
ja auch geradezu ein ungeheuerlicher Gedanke, wenn man 
den Veranlagungsbehörden und Finanzgerichten zumuten 
würde, die Entscheidung der S teuerpflicht von einer auf 
w irtschafts- und kommunalpolitischen Erwägungen be
ruhenden Bewertung des kommunalen Kreditwesens und 
seiner Funktionen abhängig zu machen. Der S tre it über 
diese Frage kann niemals durch Steuerbehörden und 
Finanzgerichte, sondern nur durch die Gesetzgebung bzw. 
durch die auf Grund des Gesetzes zu erlassenden Rechts
verordnungen entschieden werden. Es ist verständlich, 
wenn die Gegner des öffentlichen Bankwesens die V e r
leihung von Steuerprivilegien an diese Ins titu te  be
kämpfen. Es ist aber angesichts des klaren W ortlauts 
des Gesetzes und der Durchführungsverordnung de lege 
lata müßig, diese fü r die steuerrechtliche Beurteilung be
langlosen w irtschafts- und kommunalpolitischen S tre it
fragen zu erörtern.

Die steuergesetzliche Regelung, wie sie zur Zeit hin
sichtlich der Frage der Körperschaftsteuerpflicht kom
munaler Banken besteht, ist vom Standpunkt der öffent
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lich-rechtlichen Kreditanstalten unbefriedigend. Es muß 
gefordert werden, daß der Begriff der Gemeinnützigkeit 
nicht ausschließlich auf die Beurteilung der Kredit
bedingungen und die Ueberschußpolitik abgestellt wird, 
sondern daß daneben auch berücksichtigt wird, in wel
chem Umfange die öffentlich-rechtlichen Kreditanstalten 
im öffentlichen Interesse Aufgaben lösen, die für die W irt
schaft notwendig sind, von dem privaten Banktum jedoch 
nicht erfüllt werden. Es muß ferner berücksichtigt werden, 
inwieweit die kommunalen Kreditanstalten der Finanz
wirtschaft der öffentlichen Verbände und Verwaltungs
stellen dienen, inwieweit sie also durch ihre Tätigkeit 
lediglich eine Ergänzung der dem gemeinen Wohl 
dienenden öffentlichen Verwaltung darstellen. Die öffent
lichen Kreditanstalten werden diesen Standpunkt stets 
vertreten und darauf hinwirken, daß die nach ihrer Auf
fassung zu enge Begriffsbestimmung der steuerlichen Ge
meinnützigkeit erweitert wird. Bei diesen steuerpoliti
schen Erörterungen wird sich dann Gelegenheit bieten, 
im Gegensatz zu der Auffassung des Herrn v o n L i l i e n -  
t h a 1 die Notwendigkeit und volkswirtschaftliche Ge
meinnützigkeit des öffentlichen Bankwesens und die Be
rechtigung der Steuerfreiheit darzutun.

*  **

Herr Oberregierungsrat Dr. jur. et phil. von  
L i 1 i e n t h a 1 erwidert auf die vorstehenden Aus
führungen, was folgt:

Zunächst möchte ich bemerken, daß m. E. kein 
Anlaß besteht, auf Bankunternehmen, die von Kom
munen betrieben werden, den § 9 Abs. 1 Ziffer 7 KStG, 
grundsätzlich n i c h t  anzuwenden. An der von Herrn 
v. B i t t e r  zitierten Stelle des Kommentars zum KStG, 
von E v e r s (2. Aufl. S. 334) ist lediglich gesagt, daß 
Unternehmen, deren Erträge ausschließlich Gemeinden- 
bzw. Gemeindeverbänden zufließen, in § 9 Abs. 1 Ziffer 7 
nach dem neuesten Stande der Gesetzgebung nicht mehr 
als a 11 ge m e i n von der Steuer befreit aufgezählt 
werden können. Aus diesem Hinweis von E v e r s 
braucht aber nicht geschlossen zu werden, daß nicht doch 
in E i n z e l f ä l l e n  kommunale Bankunternehmungen 
unter die Vorschriften des § 9 Abs. 1 Ziffer 7 fallen 
könnten. E v e r s sagt in der angeführten Stelle nichts 
von unbeschränkt bzw. b e s c h r ä n k t  körperschaft- 
steuerpflichtigen Unternehmungen. Die beschränkte 
Körperschaftsteuerpflicht ist in § 3 des Gesetzes geregelt. 
Dieser Paragraph bezieht sich vorwiegend auf Körper
schaften, deren Leitung im Auslande liegt. Ferner 
werden gewisse Fälle der Besteuerung des Einkommens 
aus Kapitalvermögen geregelt. Aus den kurzen Aus
führungen des Herrn v. B i t t e r  ist nicht zu entnehmen, 
inwiefern nach seiner Ansicht für den v o r l i e g e n d e n  
Fall die Beschränktheit bzw. Unbeschränktheit der 
Steuerpflicht wesentlich sein soll. (Den Unterschied 
zwischen beschränkter subjektiver Steuerpflicht und 
objektiven Befreiungsvorschriften zeigt E v e r s , a. a. 0. 
Anm. 7 zu § 2 KStG. S. 224 f., auf. Aus dieser Stelle 
geht auch hervor, welche Bedeutung der in § 2 KStG, 
geschehenen Erwähnung der „unbeschränkten" Steuer
pflicht zukommt.) — Im übrigen ist die hier an
gedeutete Kontroverse zwischen Herrn v. B i t t e r  und 
mir p r a k t i s c h  n i c h t  e r h e b l i c h .  Meine Aus
führungen in Nr. 15 des Bank-Archiv beziehen sich, was 
deutlich aus meinen Darlegungen hervorgeht, auch auf 
den Fall, daß völlige Steuerfreiheit nach § 2 Nr. 3c KStG, 
begehrt wird. Im E n d e r g e b n i s  kommt aber Herr 
v. B i t t e r  hinsichtlich des § 9 Abs. 1 Ziffer 7 zu der
selben Entscheidung wie ich. Für die Rechtsanwendung 
im Einzelfalle ist es jedoch — selbstverständlich! — 
g l e i c h g ü l t i g ,  ob man es aus allgemeinen Gründen, 
wie Herr v. B i t t e r ,  oder, wie ich, im Wege der Aus
legung der an sich in Betracht kommenden Bestimmungen 
ablehnt, Steuerbefreiungen auf Grund des § 9 Abs. 1 
Ziffer 7 grundsätzlich eintreten zu lassen.

In meinem Aufsatz, dessen Ausführungen ich hier 
naturgemäß in Bezug nehmen muß, habe ich darzutun 
versucht, daß es für die Frage, inwieweit ein Bank
institut im Sinne des § 11 Abs. 1 Ziffer 2 der DV. zum 
KStG. (DVO.) ausschließlich oder überwiegend gemein
nützig sei, n i c h t  allein darauf ankommen könne, ob das 
Institut billigen Kredit dort gewährt und seine Ueber- 
schüsse zu gemeinnützigen Zwecken verwendet. Viel
mehr habe ich mich auf den Standpunkt gestellt, daß 
von Gemeinnützigkeit nicht zu sprechen sei, s o f e r n  
d i e  B e t ä t i g u n g  des  k o m m u n a l e n  B a n k 
i n s t i t u t s  i n  d i e  I n t e r e s s e n  d e r  P r i v a t 
b a n k  e r n s t l i c h  s t ö r e n d  e i n g r e i f t .  Die 
Ausführungen des Herrn v. B i t t e r  über das Wesen 
des „billigen" Kredits würden meine Darlegungen daher 
auch dann nicht erschüttern, wenn Herr v. B i 11 e r s 
begriffliche Definition richtig wäre. Ich will deshalb 
hier auf den Versuch verzichten, zu widerlegen, daß ein 
im Sinne der Ausführungen des Herrn v. B i t t e r  
v e r h ä l t n i s m ä ß i g  niedriger Kredit auch als ein 
„billiger" Kredit im Sinne der Vorschrift des Körper- 
schaftsteuergestzes bzw. der DVO. zu gelten habe. Nur 
kurz möchte ich feststellen, daß meiner Ansicht nach 
die vom Reichsfinanzhof aufgestellte Regel, nach der 
regelmäßig ein im Sinne des Gesetzes „ b i l l i g e r  
K r e d i t  a b s o l u t  n i e d r i g e r  v e r z i n s l i c h  
sein müsse, als die von Privatbanken üblicherweise ge
gebenen Darlehen, doch den Vorzug hat, ein festes 
Merkmal darzubieten. Es wäre m. Ermessens deshalb 
zu bedauern, wenn etwa die Rechtsprechung künftig von 
ihrer bisherigen, für die Praxis sehr brauchbaren 
Definition abgehen sollte.

Besonders wichtig ist dagegen f o l g e n d e r  
U n t e r s c h i e d  zwischen der einerseits von Herrn 
v. B i t t e r ,  andererseits von mir vertretenen Auf
fassung: Herr v. B i t t e r  steht auf dem Standpunkt, daß 
es für die Begriffsbestimmung der steuerrechtlichen 
Gemeinnützigkeit überhaupt nicht auf die a l l g e m e i n e  
w i r t s c h a f t l i c h e  B e d e u t u n g  der kommunalen 
Banken ankomme. Er bezeichnet es als einen „un
geheuerlichen Gedanken", wenn man den Finanzbehörden 
die Prüfung einer solchen Frage zumuten wolle. An 
diesem Punkte möchte ich Herrn v. B i t t e r  mit größter 
Entschiedenheit widersprechen. Immer wieder wird gegen 
die deutsche Rechtsprechung und Verwaltungspraxis der 
— wenn auch sehr oft unbegründete — Vorwurf erhoben, 
daß sie w e l t f r e m d  sei, was — mit anderen Worten 
ausgedrückt — bedeutet, die Richter bzw. Verwaltungs
beamten träfen ihre Entscheidung nur auf Grund des 
Gesetzestextes — im Hinblick auf den Einzelfall —, 
während sie die großen Zusammenhänge außer acht 
ließen. Seit Jahren sind demnach die Beamten der 
Reichssteuerverwaltung darauf hingewiesen und durch 
Einwirkung der Zentralstellen auch dazu erzogen worden, 
in jedem Einzelfall d ie  a l l g e m e i n e n  w i r t 
s c h a f t l i c h e n  G e s i c h t s p u n k t e  n i c h t  a u ß e r  
a c h t  zu l a s s e n .  In dieser Hinsicht ist — was all
gemein anerkannt wird — der Reichsfinanzhof den nach- 
geordneten Gerichten sowie der Verwaltung mit bestem 
Beispiele vorangegangen, indem er ständig in seinen Be
gründungen auch auf die allgemeine Wirtschaftslage 
Rücksicht nimmt. Es wäre — wie ich nicht anstehe 
auszusprechen — für eine m o d e r n e  Finanzverwaltung 
geradezu „ungeheuerlich", wenn sie sich bei Ent
scheidungen der hier in Rede stehenden rrage n i c h t  
von wirtschafts- und kommunalpolitischen Erwägungen 
leiten ließe. Auch bei der in meinem früheren Aufsatz 
angezogenen Entscheidung über die K o n s u m 
v e r e i n e  hat der Reichsfinanzhof wirtschaftspolitische 
Erwägungen angestellt und ist nach deren Maßgabe zu 
einem Urteil gelangt, das in hervorragendem Maße den 
Bedürfnissen der V o l k s g e s a m t h e i t  Rechnung 
trägt. Zudem wird — woran kurz erinnert sei — den 
Behörden der Steuerverwaltung auch durch § 4 der 
Reichsabgabenordnung vorgeschrieben, wirtschaftliche
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Gesichtspunkte allgemeiner Natur nicht außer acht zu 
lassen. Es is t  a l s o  n i c h t  n u r  das  R e c h t ,  
s o n d e r n  g e r a d e z u  d i e  P f l i c h t  d e r  V e r 
a n l a g  u n g s s t e 11 e n u n d  S t e u e r g e  r i c h t e  , 
b e i  E n t s c h e i d u n g e n  d e r  h i e r  b e 
s p r o c h e n e n  A r t  i n  e i n e  P r ü f u n g  d a r ü b e r  
e i n z u t r e t e n ,  i n w i e w e i t  d i e  T ä t i g k e i t  
d e r  k o m m u n a l e n  B a n k i n s t i t u t e  d e n
s c h u t z wü  r d i g e n I n t e r e s s e n  d e r  P r i v a t 
b a n k e n  A b b r u c h  t u t ,  a l s o  e t w a  v o l k s 
w i r t s c h a f t l i c h  u n e r w ü n s c h t  i st .

Zur Zeit ist sich nahezu die gesamte Privatwirtschaft 
darüber einig, daß in dem Vordringen der gewerblich 
tätigen öffentlichen Hand eine Gefahr nicht nur für ein
zelne Betriebe, sondern die gesamte wirtschaftliche 
Gesellschaftsordnung liegt. An dieser Beurteilung können 
die Behörden der Steuerverwaltung jedenfalls nicht 
achtlos Vorbeigehen. Dies wird wichtig, wenn es sich 
um die rechtliche Wertung der G e m e i n n ü t z i g k e i t  
eines von einer Kommune betriebenen Institutes handelt. 
Denn es ist eben, wie ich in meinem früheren Aufsatz 
ausgeführt habe, nicht möglich, eine Körperschaft als 
gemeinnützig anzusehen, wenn sie nebenbei g e m e i n -  
s c h ä d l i c h  wirkt. Herr v. B i t t e r  weist in diesem 
Zusammenhänge darauf hin, daß die öffentlich-rechtlichen 
Kreditanstalten im öffentlichen Interesse Aufgaben lösen, 
die für die Wirtschaft notwendig sind, von dem privaten 
Banktum jedoch nicht erfüllt werden. Bei dieser 
Fassung seiner Gedanken rührt er an das t i e f s t e  
Problem, das dem Begriffe der Gemeinnützigkeit zu
grunde liegt.

Herrn v. B i t t e r s  Auffassung ist nur verständlich, 
wenn man — wie er es offenbar tut — davon ausgeht, 
daß die Tätigkeit der öffentlichen Korporationen für die 
Allgemeinheit grundsätzlich einen höheren Wert habe, 
als er den privaten Unternehmungen zukommt. Jedoch 
trifft dies — wie ich in meinem früheren Aufsatz gleich
falls darzulegen versucht habe — gerade n i c h t  zu. 
Die von einer Bank oder einem industriellen Unternehmen 
geleistete Tätigkeit ist für die Volksgesamtheit g e n a u  
so w i c h t i g ,  wie die Betätigung einer Gemeinde. 
Auf dieser von mir ausgesprochenen Ueberzeugung 
beruht — worüber übrigens kaum noch ein Zweifel 
besteht — die ganze heutige Privatwirtschaft, also der 
m o d e r n e  K a p i t a l i s m u s  i m w e i t e r e n  
S i n n e .  Ein privatwirtschaftlich organisierter Staat 
muß daher —  wie hier jedenfalls de lege ferenda fest
gestellt sei — bei der Erteilung von Steuerprivilegien 
zum mindesten von der Gleichberechtigung der öffent
lichen und privaten Betriebe ausgehen, wobei dann eben 
für die Gewährung von Abgabenerleichterungen gegen
über den öffentlichen Betrieben meist kein Raum sein 
wird. Bezüglich der kommunalen Bankinstitute ist — 
was ich als Ergebnis meiner früheren Untersuchung 
festgestellt habe — aber schon nach dem g e l t e n d e n  
R e c h t  ein Steuerprivileg wegen Gemeinnützigkeit 
praktisch nur gegeben, falls diese kommunalen Bank
institute nicht störend in die Tätigkeit der Privatbanken 
eingreifen. Denn sofern man den Nutzen der öffent
lichen Bankinstitute dem der privaten g l e i c h  achtet, 
kann die eine Art dieser Betriebe niemals als gemein
nützig gelten, wenn sie der anderen Schaden zufügt.

Herr v. B i t t e r  beruft sich u. a. auch darauf, daß 
gewisse im öffentlichen Interesse liegenden Aufgaben 
nur von den kommunalen Bankinstituten, n i c h t  a b e r  
d e n  p r i v a t e n  B a n k e n  erfüllt zu werden pflegten. 
Er hat nicht näher bezeichnet, welche Aufgaben dies 
sein sollen. Tatsache ist aber wohl, daß zum mindesten 
die G e w ä h r u n g  b i l l i g e r  K r e  d i t e in zu
nehmend verstärkter Weise von den Privatbanken vor
genommen werden könnte, wenn bei Zurückdrängung 
des seitens der öffentlichen Bankinstitute gemachten 
Wettbewerbes die privaten Banken wirtschaftlich b e 
k r ä f t i g t  würden. Aber selbst wenn vorerst die 
kommunalen Institute gewisse Aufgaben erfüllten, die

z. Zt, bei privaten a u ß e r h a l b  des Kreises der Mög
lichkeit lägen, so würde damit — wie hier wiederholt 
betont sei — noch nicht das Kriterium der allgemeinen 
Gemeinnützigkeit gegeben sein, sofern die Kommunal
banken bei ihrer g e s a m t e n  geschäftlichen Betätigung 
die privaten Banken störend beeinflußten.

Es mag hier noch auf einen in der „ F r a n k f u r t e r  
Z e i t u n g "  erschienenen Aufsatz (1. Morgenblatt vom 
22. 5. 1928 Nr. 378 S. 3: „Steuerfreie Mittelstandskredite 
der Sparkassen") hingewiesen sein. Auch in diesem 
Artikel wird — letzter Absatz — auf die Gefahren auf
merksam gemacht, die in einer A b d r ä n g u n g  des  
p r i v a t e n  B a n k g e w e r b e s  liegen könnten. Ins
besondere betont der Artikel, daß man den Privatbanken 
das Geschäft erschwere, indem man sie Abgaben unter
werfe, von denen die öffentlichen Banken frei seien und 
bezeichnet dies als eine Maßnahme, die bei gleicher 
sonstiger Unkostengestaltung auch für die Konditionen
bemessung nicht gleichgültig sei. — Alles in allem 
handelt es sich hier jedenfalls um eine s e h r  g r u n d 
s ä t z l i c h e  F r a g e ,  die sowohl bei der Auslegung 
des geltenden Gesetzes, wie bei etwaiger Schaffung 
neuer Bestimmungen nur dann im Sinne der allgemeinen 
Volkswohlfahrt beantwortet werden kann, wenn man 
sich stets vor Augen hält, daß der gegenwärtige deutsche 
Staat materiell auf Gedeih und Verderb mit der 
P r i v a t w i r t s c h a f t  verbunden ist, ohne deren er
folgreiche Tätigkeit er weder selbst leben noch seinen 
Bürgern Arbeit geben kann.

Die Börsenumsatzsteuer bei Metageschäften.
Von Regierungsrat Dr. Rudel, Frankfurt a. M.

Die Geschäftsverbindung a conto meta besteht 
darin, daß sich zwei oder mehrere Personen (Metisten) 
zur Ausführung einer unbestimmten Anzahl von An
schaffungsgeschäften miteinander verbinden, wobei die 
Geschäfte auf gemeinsame Rechnung, jedoch nach außen 
von jedem Metisten im eigenen Namen abgeschlossen 
werden (RG. Bd. 13, 291).

Diese Begriffsbestimmung erleidet für das Gebiet der 
Börsenumsatzsteuer eine Einschränkung dadurch, daß 
diese eine Metaverbindung nur insoweit als vorliegend 
erachtet, als sie zwischen Personen besteht, denen die 
Händlereigenschaft im Sinne der §§ 46— 49 KVStG. zu
steht, während gemeinschaftliche Geschäfte eines 
Händlers mit einem Nichthändler als „Geschäfte auf ge
meinsame Rechnung“ in § 58 Abs. 5 KVStG. eine be
sondere Regelung erfahren haben (vgl. dazu RFH. 
Bd. 14, 22).

Nicht als Metageschäfte sind nach obiger Definition 
ferner zu erachten Geschäfte, bei denen die Beteiligten 
zwar für gemeinschaftliche Rechnung, nicht aber im 
eigenen Namen abschließen, so bei der mittelbaren Stell
vertretung und beim Konsortialgeschäft, sofern der Ab
schließende im Namen des Konsortiums handelt; ferner 
Geschäfte, bei denen die Beteiligten zwar im eigenen 
Namen, nicht aber für gemeinsame Rechnung abschließen, 
wie bei dem reinen Kommissionsgeschäft. Da als weitere 
Begriffsmerkmale von Rechtsprechung und Verwaltungs
praxis noch gefordert werden, daß es sich um eine un
bestimmte Anzahl von Anschaffungsgeschäften handelt, 
die bei Eingehung der Metaverbindung in das Auge ge
faßt sein müssen, und daß die Verbindung für längere 
Zeit beabsichtigt ist, scheiden nur gelegentliche, einzelne 
Geschäfte auf gemeinsame Rechnung sowie Fälle, die in 
der einmaligen Abwicklung einer Gruppe von Geschäften 
bestehen, von dem Kreis der Metageschäfte und damit 
von der steuerlichen Behandlung nach § 58 Abs. 4 KVStG. 
aus. Soweit der Nachweis erbracht werden kann, daß d«e 
Verbindung zum Abschluß einer unbestimmten Anzahl
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von Geschäften auf längere Zeit eingegangen war, wird 
jedoch durch -die Nichterreichung dieser Absicht infolge 
der Auflösung der Geschäftsverbindung aus außerhalb 
derselben liegenden Gründen der Charakter der Metaver
bindung nicht berührt.

Nicht zum Wesen der Metaverbindung gehört es da
gegen, daß tatsächlich eine Beteiligung a meta, d. h. zur 
Hälfte gegeben ist; der Begriff umfaßt auch Gemein
schaftsverhältnisse der vorbezeichneten Art, die einen 
anderen Verteilungsschlüssel aufweisen; die Bezeichnung 
ist lediglich dem in der Praxis häufigsten Fall der Be
teiligung zu gleichen Teilen entnommen.

Nach RFH. Bd. 13, 270 ist das Metageschäft kein ge
setzestechnischer Begriff, sondern eine im früheren 
Reichsstempelgesetz nur gelegentlich in Verbindung mit 
dem Arbitragegeschäft auftauchende Bezeichnung, die in 
den § 58 Abs. 4 KVStG. übernommen ist. Soweit sich 
Schrifttum und Rechtsprechung mit dem Begriff der Meta
verbindung beschäftigen, wird darunter eine Gesellschaft 
des BGB. verstanden, die vornehmlich den Ankauf und 
Verkauf von Wertpapieren oder Waren im Namen der 
einzelnen Gesellschafter (Metisten) auf gemeinschaftliche 
Rechnung bezweckt (RG, Bd. 13, 291; 56, 206).

M it der Definition der Metaverbindung als einer 
bürgerlich-rechtlichen Gesellschaft ist noch nichts über 
die in dieser Gesellschaft herrschenden Vermögens- und 
Eigentumsverhältnisse gesagt, die für die Frage der 
Börsenumsatzsteuer ausschließlich maßgebend sind. Die 
Rechtsprechung hat anerkannt, daß eine Gesellschaft des 
bürgerlichen Rechts nicht unbedingt eine gemeinschaft
liche Geschäftsführung oder ein Gesellschaftsvermögen 
voraussetzt (RG. Bd. 13, 291). Ob bei der Metaver
bindung ein Gesellschaftsvermögen vorliegt, ist nach dem 
einzelnen Fall zu beurteilen. Maßgebend sind in erster 
Linie die über das Rechtsverhältnis zwischen den be
teiligten Metisten getroffenen Vereinbarungen; wo solche 
fehlen, muß aus der Natur der Geschäftsverbindung ge
schlossen werden, ob ein Gesellschaftsvermögen gegeben 
ist oder nicht, wobei vor allem der mit der Metaverbin
dung verfolgte Zweck ausschlaggebend ist. Beabsichtigt 
die Metaverbindung eine — wenn auch nur vorüber
gehende — Kapitalbindung, sei es zum Zwecke der Kapital
anlage, sei es zum Zwecke der Spekidation ä la longue, sei 
es endlich, um durch Aufkäufe von Wertpapieren auf die 
Kursbildung einzuwirken — so entsteht aus den für ge
meinschaftliche Rechnung erworbenen Wertpapieren ein 
Gesellschaftsvermögen. Ebenso, wenn die Metisten bei 
Begründung des Metaverhältnisses Wertpapiere ein- 
bringen. Auch der mit Begründung von Konsortien ver
folgte Zweck erfordert stets die Bildung eines Gesell
schaftsvermögens. Nicht ist natürlich in allen diesen 
Fällen erforderlich, daß die Bildung des Gesellschaftsver
mögens Gesellschaftszweck ist; von einem Gesellschafts
vermögen kann und muß auch dann gesprochen werden, 
wenn die Durchführung der mit der Metaverbindung ver
folgten Zwecke die Ansammlung eines Vermögens zur 
Voraussetzung oder zur notwendigen Folge hat. —

Von diesen Metaverbindungen sind zu unterscheiden 
diejenigen, in deren Tendenz eine Bildung von Gesell
schaftsvermögen nicht liegt, die vielmehr lediglich den 
Ankauf und unmittelbar darauf erfolgenden Verkauf von 
Wertpapieren zum Gegenstände haben, ohne daß die den 
Gegenstand des Handels bildenden Wertpapiere irgend
wie gebunden werden sollen. Ihr Prototyp ist die 
Arbitragemeta, die zum Zwecke der Ausnutzung der 
Kursunterschiede an verschiedenen Börsenplätzen ein
gegangen wird. Ihr ist eine verhältnismäßig rasche, un
mittelbare Abwicklung der gegenüberstehenden Geschäfte 
wesentlich (vgl. § 60 KVStG.). Natürlich ändert auch 
hier das gelegentliche Entstehen eines Bestandes, so ins
besondere infolge des sogenannten Hängenbleibens, als 
eine nicht zu vermeidende Ausnahmeerscheinung nichts 
an dem eigentlichen Wesen dieser Metaverbindung.

In diesem Zusammenhänge drängt sich die vielum
strittene Frage auf, worin sich Metaverbindung und Kon

sortium unterscheiden. Der Reichsfinanzhof hat in seiner 
Entscheidung Bd. 13, 270 ausgesprochen, daß auch das 
Konsortialgeschäft wie die Metaverbindung keine be
stimmte Rechtsform bezeichne und daß ein begrifflicher 
Gegensatz zwischen beiden nicht bestehe. Man muß 
daher, sofern man auf eine Unterscheidung nicht völlig 
verzichten will, eine Abgrenzung aus der Verschieden
heit von Accidentialia der beiden rechtsgeschäftlichen 
Formen suchen. Die Praxis und teilweise das Schrift
tum haben dies auch getan; die erstere, indem sie mehr 
gefühlsmäßig wichtigere Verbindungen der genannten Art 
als Konsortien bezeichnet, und die übrigen mit dem 
Namen „Meta" belegt; das letztere, in dem es das Kri
terium bald in der Anzahl der Beteiligten, bald in der 
Dauer der Verbindung usw. erblickte (vgl. hierzu die 
Ausführungen von J a c u s i e l  im Bank-Archiv XXI. 69).

Da nach den Ausführungen des Reichsfinanzhofs, 
denen wohl beizutreten sein wird, ein essentieller Unter
schied nicht besteht, haben die genannten Abgrenzungs
versuche alle gleiche Berechtigung. Man könnte unter 
diesen Umständen vielleicht das Unterscheidende in der 
oben ausgeführten Verschiedenheit der Vermögens
verhältnisse erblicken, und von einem Konsortium überall 
da sprechen, wo eine Bildung von gemeinschaftlichem Ver
mögen stattfindet, während die übrigen Fälle als Meta
verbindungen im eigentlichen, engeren Sinne zu be
zeichnen wären.

Danach, welche Art von Geschäftsverbindung vorliegt, 
bestimmen sich die Eigentumsverhältnisse an den den 
Gegenstand der Verbindung bildenden Wertpapieren.

Bei den Metaverbindungen der erstgenannten Art, 
die nach der vorstehenden Unterscheidung als Konsortien 
zu bezeichnen wären, wird aus den Beiträgen der Gesell
schafter und dem, was für die Gesellschaft erworben wird, 
ein besonderes Vermögen gebildet, als dessen Inhaber die 
mehreren Metisten in Form der Gesamthand erscheinen 
(RG, 56, 206). Auf dieses Vermögen finden die Bestim
mungen der §§ 719, 725 Abs. 2, 738 BGB. Anwendung, d. h. 
es besteht während der Dauer der Gesellschaft eine un
lösliche Gemeinschaft mit der Folge, daß der einzelne 
Gesellschafter (Metist) weder über einzelne Stücke noch 
über seinen Anteil als Ganzes verfügen kann. Da diese 
Vorschriften dispositiver Natur sind, können sie — wie 
es bei Konsortien neuerdings gewöhnlich geschieht — 
durch Vertrag geändert werden, Es kann das Gesamthands
eigentum ausgeschlossen werden, was zum Bruchteils
eigentum und bei Ausschluß auch des letzteren zu Sonder
eigentum führt. —

Bei Metaverbindungen der zweiten Art, also den 
Metaverbindungen im engeren eigentlichen Sinne, entsteht 
ein Gesellschaftsvermögen nicht; die Verbindung führt hier 
lediglich zu einer obligatorischen Bindung, nach der der im 
eigenen Namen nach außen auftretende, erwerbende 
Metist Eigentümer der für gemeinschaftliche Rechnung 
erworbenen Wertpapiere wird und die Uebertragung auf 
den anderen Metisten nicht auf ein von den Metisten 
getrenntes Gesellschaftsvermögen vornehmen muß (RG. 
Bd. 54, 103). Wenn diese Art der Metaverbindung auch 
als Gelegenheitsgesellschaft nach dem Wegfall der Be
stimmungen der Art. 266—270 des alten HGB. heute unter 
die §§ 705 ff. BGB. fällt, so nähert sie sich doch, wie in 
RFH. Bd. 4, 15 ausgesprochen ist, sehr stark der stillen 
Gesellschaft des § 335 HGB.

Aus der Verschiedenheit der Eigentumsverhältnisse 
ergibt sich für die börsenumsatzsteuerliche Behandlung 
folgendes:

Soweit eine Metaverbindung mit eigener Vermögens
bildung vorliegt, tritt der Metist der Meta als selb
ständiges Rechtssubjekt gegenüber. Die Folge ist, daß 
Anschaffungsgeschäfte zwischen dem einzelnen Metisten 
und der Meta in vollem Umfange steuerpflichtig werden. 
Der Metist hat also die volle Börsenumsatzsteuer zu ent
richten, wenn er die für Rechnung der Meta gekauften 
Wertpapiere selbst übernimmt oder die zwecks Verkauf 
für Rechnung der Meta zu liefernden Papiere durch Ent-
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nähme aus eigenem Bestände selbst liefert. Dies gilt auch 
dann, wenn die Wertpapiere aus einer derartigen Meta 
entnommen und in eine andere, gleichartige Meta ein
gebracht werden und der die Umlegung vornehmende 
Metist beiden Metaverbindungen angehört. Da der 
Metist die den Gegenstand der Geschäfte bildenden W ert
papiere aus dem Vermögen der Gesellschaft in ihrer Ge
samtheit, nicht als zum Teil ihm selbst gehörende Sachen 
übernimmt, ist ohne Rücksicht auf das Maß seiner Be
teiligung der Stempel in voller Höhe des Wertes der ent
nommenen Papiere zu entrichten.

Ist das Gesamthandseigentum in diesen Fällen aus
geschlossen und dadurch Bruchteilseigentum entstanden, 
so greift die Steuerpflicht nur Platz, soweit ein Eigentums
wechsel in den Bruchteilen eintritt, während bei Ver
einbarung von Sondereigentum eine Besteuerung der 
Ueberlassung von Wertpapieren seitens der Gesell
schafter an die Meta oder das Konsortium und umgekehrt 
überhaupt nicht stattfindet (RFH. Bd. 18, 27).

Bei der Metaverbindung ohne Vermögensbildung ist 
der Metist, der im eigenen Namen, aber für die Rechnung 
der Meta erworben hat, verpflichtet, das Erworbene her
auszugeben; solange dies nicht geschieht, ist er Eigen
tümer (RG. Bd. 54, 103). Da ein Gesellschaftsvermögen 
nicht besteht und seine Gründung nicht beabsichtigt ist, 
erschöpft sich diese Herausgabepflicht darin, dem anderen 
Metisten zur Durchführung des in der Weiterveräußerung 
der Wertpapiere liegenden Zweckes der Metaverbindung 
die Wertpapiere zu liefern und soweit im Einzelfall eine 
derartige Weiterveräußerung nicht stattfindet, dem 
anderen Metisten die Hälfte der erworbenen Wertpapiere 
zu übertragen. Diese Lieferung bzw. Uebertragung stellt 
weder ein neues Geschäft noch ein Abwicklungsgeschäft 
im Sinne des § 58 Abs. 1 KVStG. dar, sondern ist als 
reine Erfüllung der mit Abschluß des Gesellschafts- 
iMeta)vertrages übernommenen Verpflichtung überhaupt 
kein Anschaffungsgeschäft im Sinne des § 35 KVStG. und 
daher börsenumsatzsteuerfrei (RFH. Bd. 21, 182).

Gibt nun ein Metist Wertpapiere aus eigenem Be
stände in die Meta oder übernimmt er die ihm zum Ver
kaufe gelieferten Papiere in eigenen Bestand, so kommt, 
da nach der Natur dieser Metaverbindung Gesamthands
eigentum ausgeschlossen ist und er einen obligatorischen 
Anspruch auf die Hälfte der in die Meta kommenden 
Wertpapiere bereits durch Abschluß deŝ  Metavertrages 
erworben hat, lediglich in Höhe des seine Beteiligung 
übersteigenden Betrags die volle Händlersteuer in Ansatz

Während also — um ein praktisches Beispiel zu 
geben — in dem erstgenannten Falle der Verkauf von 
3000,— M nom. JG Aktien aus dem eigenen Bestand 
eines Metisten in die Meta in voller Höhe mit dem 
Händlerstempel zu versteuern ist, da ein Anschaffungs- 
geschäft zwischen zwei getrennten Rechtssubjekten im 
steuerrechtlichen Sinne (dem Metisten einerseits und dem 
Gesamthandvermögen der Metaverbindung andererseits) 
vorliegt, greift bei der letztgenannten Art Metaverbin
dung, als Folge des aus der Natur des Rechtsverhältnisses 
sich ergebenden Bruchteilseigentums, in dem Falle, wo 
der Metist aus eigenem Bestände 3000,— M nom. JG 
Aktien in die Metaverbindung gibt, eine Versteuerung 
lediglich in Höhe des halben Wertes der Aktien Platz. 
Dieser Fall kann besonders bei einer Metaverbindung 
zwischen einer Frankfurter und einer Berliner Firma 
Vorkommen, da nach den Vorschriften über den Termin
handel an der Berliner Börse in Einheiten von 6000,— M  
nom. gehandelt wird, während an der Frankfurter Börse 
Terminengagements über 3000,— M  nom. eingegangen 
werden können, —

Eine weitere Folge ist, daß der Uebergang von W ert
papieren aus einer Metaverbindung dieser Art in eine 
andere, gleichartige nur insoweit börsenumsatzsteuer
pflichtig ist, als er den Teil betrifft, der dem beiden Meta- 
Verbindungen angehörigen Metisten nicht gehört. Aller
dings entsteht für diesen Teil eine zweimalige Börsen- 
umsatzsteuerpflicht, da die Wertpapiere insoweit über

den Nostrobestand des den beiden Metaverbindungen 
angehörigen Metisten laufen und demgemäß die Herein
nahme wie die Herausgabe steuerpflichtig ist. Diese Be
steuerung ist aber auch nicht etwa eine besondere Folge 
einer rechtlichen Konstruktion, sondern entspricht dem 
tatsächlichen wirtschaftlichen Vorgang. Ein unmittel
barer Uebergang der Wertpapiere hinsichtlich dieses 
Teils von dem einen Mitmetisten auf den anderen findet 
nicht statt; die beiden treten miteinander in keine direkte 
vertragliche Beziehung; sie werden sich vielmehr gewöhn
lich gar nicht kennen,

Selbstverständlich wird eine Börsenumsatzsteuer
pflicht stets auch dann ausgelöst, wenn der Metist von 
ihm angeschaffte Wertpapiere zu einem anderen, als den 
Anschaffungskurs in die Meta einstellt. —

Da bei der Meta ohne Gesamthandvermögen eine von 
den Metisten getrennte Rechtsperson im steuerrecht
lichen Sinne fehlt und lediglich eine obligatorische 
Bindung zwischen den Metisten besteht, liegt bei der 
Uebernahme in eigenen Bestand oder bei der Lieferung 
aus eigenem Bestand durch einen Metisten zum Zwecke 
der Weiterveräußerung durch den anderen Metisten ein 
Arbitragegeschäft im Sinne des § 60 KVStG. nicht vor. 
Es fehlt insoweit das zum Begriff der Arbitrage im Sinne 
der genannten Bestimmung erforderliche Gegengeschäft. 
Die Arbitrageermäßigung kann daher auf diese Fälle 
keine Anwendung finden. —

Der Schutz gegen mißbräuchliche 
Verwendung beim Verrechnungsscheck.
Von Rechtsanwalt Heinrich Richter, Berlin-Wilmersdorf.

Als vor einigen Jahren wieder einmal die Diskussion 
auflebte über Bedeutung, Zweckmäßigkeit und die Sicherheits
funktion gegen mißbräuchliche Verwendung des Deutschen Ver
rechnungsschecks, hat James B r e i t  im Bank-Archiv XXÍ 
S. 412 ff. den damaligen Stand der Frage (der sich seitdem 
nicht geändert hat) eingehend dargelegt, er hat insbesondere 
nachgewiesen, daß „Verrechnung gleich Gutschrift" ist und daß 
der Verrechnungsscheck nur geringen Schutz gegen miß
bräuchliche Verwendung gewährt. Er hat sodann a. a. O. 
unter VI die Einführung einer Bankierklausel in Anlehnung an 
den „crossed cheque" des englischen Rechts vorgeschlagen. 
Auf diese Auslegung komme ich unter III zurück und bespreche 
zunächst ein neuestes Urteil des französischen obersten Ge
richtshofes, das diese Ausführungen unmittelbar veranlaßt hat.

I. Das f r a n z ö s i s c h e  Scheckgesetz vom 14. Juni 1865 
(in den hier in Frage kommenden Vorschriften abgeändert und 
ergänzt durch Gesetz vom 30. 12. 1911 und 26. 1. 1917) kennt 
einen Verrechnungsscheck, der dem englischen crossed cheque 
in der Form ähnlich ist. Der cheque barré kann nur auf einen 
Bankier gezogen u n d  n u r  v o n  e i n e m  s o l c h e n  z u r  
Z a h l u n g  v o r g e l e g t  w e r d e n .  Aussteller und Inhaber 
können den Scheck kreuzen (Art. 8). Aehnlich wie beim eng
lischen Scheck kann die Kreuzung allgemein oder speziell 
sein; der speziell gekreuzte Scheck kann nur durch den in ihm 
bezeichneten Bankier zur Zahlung vorgelegt werden; zum In
kasso kann er auch einen anderen Bankier substituieren (Art. 9). 
Zahlt der bezogene Bankier an einen anderen Bankier, und 
beim speziell gekreuzten Scheck an einen anderen als den 
namentlich bezeichneten Bankier, so ist er durch diese Zahlung 
nicht befreit (Art, 10).

Die cour de cassation hat nun am 28. Dezember 1927 über 
den folgenden Sachverhalt zu urteilen gehabt, der damit erst
mals in Frankreich höchstrichterlich entschieden wurde 
( D a l l o z ,  recueil hebdomadaire de jurisprudence 1928 S. 33).
A. zog als Aussteller auf die Bank B. in Paris einen Scheck, 
den er kreuzte, an die Ordre des C. Bevor C. den Scheck er
hielt, wurde er g e s t o h l e n ,  und kam durch zwei formell 
ordnungsmäßige Indossamente auf die Bank D. in Barcelona. 
Diese indossierte den Scheck an die Bank E. in Paris, die ihn 
bei der B. Bank einkassierte, den Wert der D. Bank überwies, 
die ihn an ihren Indossanten auszahlte. In Anspruch genommen 
wurden von dem Aussteller die Banken B,, D. und E. Gegen
B, und E. wurde die Klage in allen Instanzen abgewiesen;
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gegen sie lag auch offensichtlich kein Anspruchsgrund vor. 
Gegenüber der D. Bank hatte A. geltend gemacht, ihr sei der 
Scheck zum Inkasso nicht von einem Bankier vorgelegt worden, 
sie sei daher durch Zahlung an den Indossanten nicht befreit.

Die cour de Cassation hat im  G e g e n s a t z  z u r  V o r 
i n s t a n z  durchaus richtig dahin entschieden, daß die Be
stimmungen des französischen Scheckgesetzes sich nur auf den 
bezogenen Bankier beziehen und nicht auf die Inkassobank. 
Die Parallele zu dem Urteil des Reichsgerichts vom 21. Ok
tober 1921 (Bank-Archiv XXI, 123) ist deutlich; nur entspricht 
eben dem deutschen Barzahlungsverbot das entsprechende 
Verbot des französischen Rechts, einen cheque barré anders als 
an einen Bankier auszuzahlen. Es ist eben — um dies hier 
vorwegzunehmen — der Weg vom Aussteller zum Präsentanten, 
auf den es allein ankommt, wenn man Schutz gegen eine miß
bräuchliche Verwendung sucht, Auch eine „Bankierklausel , 
wie sie das französische Recht hat, kann einen absoluten voll- 
ständigen Schutz nicht gewähren,

II. Anders als B r e i t  bin ich aber der Ansicht, daß auch 
die e n g l i s c h e  Bankierklausel diesen Schutz nicht völlig 
gewährt, Allerdings geht die bilis of exchange Act. von 1882 
in sec. 82 über das französische Recht hinaus. Dort ist be
stimmt, daß ein Bankier dann als Inkassobank befreit ist, 
wenn er „für einen Kunden" gutgläubig und ohne Fahrlässigkeit 
einen Scheck einkassiert hat. Durch ein amendment von 1906 
ist dies noch dahin ergänzt, daß die s. 82 auch dann Anwendung 
findet, wenn der Inkassobankier nicht nur einkassiert und so
dann ausgezahlt, sondern auch wenn er dem Kunden den 
Scheckbetrag vor Zahlung gutgebracht hat. Ob diese Be
freiung des Bankiers auch dann gilt, wenn der Kunde über die 
so kreditierte Schecksumme bereits vor Eingang auch 
materiell verfügt hat, ist zweifelhaft, aber wohl zu bejahen. 
Abgesehen von dieser Detailfrage tauchen aber sofort zwei 
grundsätzliche Fragen auf:

1. was ist ein Kunde („customer")?
Das einzige, was man mit Sicherheit sagen kann, ist 
doch wohl nur, daß jemand nicht ad hoc durch Gut
schrift des crossed cheque selbst Kunde im Sinne des 
Gesetzes werden kann. Im' übrigen aber „bedeutet aas 
Wort Kunde eine Beziehung, bei welcher die - Z e i t 
d a u e r  n i c h t  e s s e n t i e l l  i s t “ . Der Gegensatz 
besteht nicht zwischen „alten und neuen Kunden , 
sondern darin, ob es sich entweder um eine^ Person 
handelt, „für welche die Bank einen Gelegenheitsdienst 
ausführt, wie z. B. das Einkassieren eines Schecks für 
eine durch einen Kunden eingeführte Person",( oder um 
eine Person, die ein eigenes Konto („account") bei der 
Bank hat“ . (Lord D u n e d i n , Taxation v. English . . . 
Bank 1920 A[ppeal] C[ases] 683.) Dieser danach rein 
formell bestimmte Begriff des Bankkunden bietet be
stimmt keinen ausreichenden Schutz vor mißbräuchlicher 
Verwendung, wie kaum ausgeführt zu werden braucht; 
die Beispiele kann sich jeder leicht aus der Praxis kon
struieren,

2. Die Bills of Exchange Act sagt nun ferner nichts darüber, 
wie der gekreuzte Scheck vom Aussteller bis zum 
Kunden gelangt. Aus sec. 60 des Gesetzes folgt aber, 
daß der Inkassobankier auch dann befreit ist, wenn er 
an einen Kunden zahlt, an den durch gefälschte In
dossamente der Scheck gelangt ist bzw. der selbst 
ein Indossament gepfändet hat. In dem zu I. be
sprochenen Fall würde also auch nach englischem 
Recht die Entscheidung nicht anders ergangen sein, 
wenn der Indossatar der D. Bank ihr K u n d e  ge
wesen wäre.

III. Der Vorschlag von James B r e i t  geht nun auch über 
das hinaus, was nach englischem Recht für den crossed cheque 
gilt. Nach ihm kann zwar der b e z o g e n e  Bankier an einen 
jeden zahlen; für diesen ist der mit dem Vermerk „auch an 
Bankier" versehene Scheck ein Inhaberpapier. B r e i t  setzt 
aber richtig bei der Inkassobank ein. und dem Weg vom Aus
steller bis zu ihr. Nur der im Scheck namentlich bezeichnte 
Inkassoempfänger darf den Scheck bei der Inkassobank ein
liefern, wenn diese durch Auszahlung befreit sein w ill; nur 
an eine B a n k  darf der Zahlungsempfänger den Scheck weiter- 
geben, wenn er nicht für jeden entstehenden Schaden haften 
w ill, niemand kann einen solchen Scheck in Empfang nehmen, 
ohne Regreßgefahr zu laufen. Das heißt aber doch in Praxis 
nicht anderes, a ls  daß  d e r  S c h e c k  d a m i t  w e d e r  
I n h a b e r -  n o c h  O r d e r p a p i e r  i s t .  In seinerWirkung 
steht ein solcher Scheck einem Papier gleich, das mit der 
negativen Orderklausel versehen ist; diese Rektaklausel be-

steht eben faktisch in der Regreßgefahr bei jeder Begebung; die 
Klausel auch an „Bankier" domiziliert dann gewissermaßen 
q u a l i t a t i v  und generell den Scheck, Selbstverständlich 
bleibt formaljuristisch der Scheck auch mit der Bankierklausel 
B r e i t s ein Inhaberpapier; gesetzliche Bedenken beständen 
gegen ihn nicht.

Betrachtet man so die verschiedenen Sicherungsmöglich
keiten gegen mißbräuchliche Verwendung, welche gewisser
maßen in stufenförmiger Schichtung der Deutsche Verrechnungs
scheck, der französische chèque barré, der englische crossed 
cheque und der Scheck mit der B r  e i t  sehen Bankierklausel 
bieten, dann wird deutlich, daß einen solchen Schutz nur der 
„Rektascheck mit Bankierdomizilvermerk" bieten kann, wie ich 
die von B r e i t  entworfene Form einmal nennen möchte. Ob 
mit seiner Einführung w irklich „fü r die Ausbreitung des bar
geldlosen Zahlungsverkehrs ein erheblicher Schritt vorwärts 
getan ist", wie B r e i t  meint, ist eine Frage für sich, die letzten 
Endes der Bankier zu entscheiden hat, wie auch B r e i t  sagt. 
Möglich ist aber jedenfalls dieser Schutz nur b e i  e i n e m  
V e r r e c h n u n g s s c h e c k ,  d e r  k e i n  S c h e c k  m e h r  
i  s t. Denn ein solches Papier, das, wie gesagt, auch von dem 
englischen crossed cheque durchaus abweicht, hat mit dem, 
was man sonst unter Scheck versteht, wohl wenig mehr als 
den Namen gemein.

Ein verlorenes Absatzgebiet für Hypotheken
pfandbriefe.

Von Felix Lohe, Düsseldorf.

Unter den Abnehmern Von Hypothekenpfandbriefen 
privater Hypothekenbanken fungierten bisher in starkem Maße 
die öffentlichen Sparkassen, sowohl als Kommissionär für ihre 
Kundschaft, als auch besonders zur eigenen Anlage im Sinne 
des Anlegungsgesetzes vom 23. 12, 1912.

Wenn auch in den meisten bisherigen Satzungen in erster 
Linie zur Anlage für den eigenen Bestand Reichs- und Lander
anleihen, Kommunalanleihen und Pfandbriefe ö f f e n t l i c h -  
r e c h t l i c h e r  Anstalten vorgesehen waren, so war den 
Sparkassen doch die Möglichkeit gegeben, bis 10 pCt. ihrer 
Bestände in Pfandbriefen privater Hypothekenbanken an
zukaufen. . . . _ , ,

Ohne Zweifel lag in dieser Möglichkeit ein guter Gedanke 
nicht etwa nur im Interesse des Absatzes dieser Pfandbriefe, 
sondern auch im Interesse einer gesunden Mischung der 
eigenen Bestände der Sparkassen. - , , ,, , ,.

Es ist daher fraglich, ob es gerade hinsichtlich dieser 
auch bei festverzinslichen Werten erstrebenswerten Mischung 
der Bestände ratsam war, in der neuen Mustersatzung der 
Sparkassen diese Anlagemöglichkeit gänzlich zu unterbinden. 
Wie groß die innere Berechtigung einer derartigen Bestands
mischung war, ergibt sich schon ohne weiteres aus einer 
rückschauenden Betrachtung von der Aufwertungsperspekt ve 
aus, wenn man bedenkt, daß der Aufwertungsunterschied 
zwischen öffentlichen Anleihen und privaten Hypotheken
bankpfandbriefen für die Aufwertungsmasse der Sparkassen doch 
recht erheblich sein kann. Auch die Handhabung der Kurs
regulierung unterstreicht die Notwendigkeit der Bestands
mischung, wenn man berücksichtigt, daß das Ausmaß der 
seitens der privaten Hypothekenbanken hierfür bereilgcsteUte^ 
M itte l sich nach dem wirklichen Bedarf richtet und fu d 
eine Lebensfrage ihres ständig fließenden Absatzes ist,. während 
bei der Mehrzahl kommunaler und staatlicher Anle«bM sehr 
leicht nach der Plazierung einer Anleihc unter F-nwirkung 
politischer und haushaltstechnischer Einflüsse em\

’ d . w  d i. Unljrbind™ «
"  Anlagemöglichkeit stimmen, wenn man die Erfahrungen 
des Jahres 1927 hinsichtlich der Kursgestaltung der einzelnen 
Rentengattungen betrachtet. Die teilweise katastrophale 
Vernachlässigung der Kursregulierung bei kommunalen An
leihen, mit einigen rühmlichen Ausnahmen, laßt es auf jeden 
Fall für die Sparkassen bedauerlich erscheinen daß diejenigen 
Werte aus ihren Anlagemöglichkeiten vollkommen aus
geschaltet werden sollen, die in weit höherem Maße als die 
meisten kommunalen Werte, dank der weitsichtigen Kurs
regulierungspolitik der privaten Hypothekenbanken, eine Ge
währ für die Stetigkeit ihrer Kurse bieten.

Anderseits sprechen vom Standpunkt der Staaten und 
Kommunen im Zeichen des gesperrten Auslandskredits sehr
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gewichtige Gründe für die Ausschaltung privater Hypotheken
pfandbriefe aus den Anlagedispositionen der Sparkassen.

Man kann es gewiß den staatlichen und kommunalen 
Instanzen nicht verdenken, daß sie bei Anlage der durch die 
Sparkassen ihrem Einfluß unterliegenden Gelder zuerst ihre 
Werte berücksichtigen. Es ist daher auch eine berechtigte 
Maßnahme der Selbsthilfe, wenn infolge der zwangsweisen 
Versperrung des Auslandsanleihemarktes von seiten der staat
lichen und kommunalen Instanzen durch Verhinderung einer 
Anlage von Sparkassengeldern in privaten Hypothekenpfand
briefen auch die bisher für diese Werte offenen 10 pCt. der 
Effektenbestände bei Sparkassen jetzt für Werte öffentlich- 
rechtlicher Anstalten und Schuldner freigemacht werden, 
während die neue Mustersatzung anderseits den Sparkassen 
die Anlage in K o m m u n a l  Schuldverschreibungen privater 
Hypothekenbanken nach wie vor gestattet.

Aus dieser unterschiedlichen Behandlung zwischen Hypo
thekenpfandbriefen und Kommunalschuldverschreibungen er
sieht man die Gründe, die wohl in erster Linie die Regierung, 
Kommunalverbände und Sparkassenorganisationen veranlaßt 
haben, erstere auszuschalten und letztere weiter zuzulassen, 
da deren Erlös öffentlichen Zwecken unmittelbar dient.

Immerhin bleibt noch zu erwägen, ob es erforderlich war, 
diese vom Standpunkt staatlicher und kommunaler Interessen 
notwendige Einschränkung der Anlagemöglichkeiten für Spar
kassen durch Weglassen der in den alten Satzungen enthaltenen 
Vorschrift als Dauerzustand zu schaffen. Um der durch die 
Verstopfung des Auslandsmarktes geschaffenen Situation w irk
sam zu begegnen, würde eine temporäre Sperrung der Anlage 
in privaten. Hypothekenpfandbriefen auf dem Verordnungswege 
genügt haben, wodurch dann für die Zukunft die Möglichkeit 
offen gelassen wäre, den Sparkassen wieder eine gesunde 
Gattungsmischung ihrer Bestände zu ermöglichen.

Bei der heutigen Lage des Kapitalmarktes werden die 
privaten Hypothekenbanken die Erfassung auch der kleinsten 
Absatzmöglichkeiten nicht außer acht lassen. Um so weniger 
•dürfte es daher in ihrem Interesse liegen, wenn bisherige 
Absatzgebiete verloren gehen.

Auf der anderen Seite tr it t  auf diese Weise die Wirkung 
zutage, welche durch die Abdrosselung kommunaler Ausländs
anleihen hervorgerufen wird und so indirekt die private W irt
schaft trifft.

Gerichtliche Entscheidungen.

I. Aufwertungsrecht.
Zu § 35 AulwG,

E in  V o r b e h a l t ,  den der  G l ä u b i g e r  e i n e r  
g e k ü n d i g t e n  O b l i g a t i o n  be i  der  An n a h me  
der  L e i s t u n g  s e i n e r  D e p o t b a n k  g e g e n ü b e r  
e r k l ä r t ,  i st  w i r k s a m ,  we n n  di e D e p o t b a n k  
e i ne  Z w e i g n i e d e r l a s s u n g  d e r j e n i g e n  Bank  
i st ,  die von dem S c h u l d n e r  der  O b l i g a t i o n  
als E i n l ö s u n g s s t e l l e  b e z e i c h n e t  ist.

Beschluß des KG. v. 15. März 1928 — 9 AW. 2884. 27 —i).

Die Antragsgegnerin hatte ihre Obligationen zur Rück
zahlung am 1. 4. 1923 gekündigt und als Zahlstelle für die Rück
zahlung gegen Einlieferung der Obligationen die D. Bank in 
Berlin bezeichnet. Die Zweigniederlassung der D. Bank in 
Berlin, die die Obligation des Antragstellers in offenem Depot 
verwaltete besorgte für ihn die Einlösung und schrieb ihm den 
Gegenwert mit 1000 M gut. Auf die Nachricht von dieser 
Gutschrift erschien der Antragsteller in der Zweigniederlassung, 
äußerte dort seinen Unwillen über die geringwertige Abfindung 
und erklärte, daß er sich etwas derartiges nicht gefallen lassen 
würde. AG. und LG. haben den Aufwertungsantrag abgelehnt, 
indem sie einen rechtswirksamen Vorbehalt verneint haben. 
Das KG. hat die Vorentscheidung aufgehoben und ausgeführt: 
Die Erklärungen des Antragstellers enthalten einen Vorbehalt 
i. S. des § 35 AufwG. Der Gläubiger bringt hier nicht nur

') M itgeteilf von Herrn Kammergerichtsrat Dr. N a d l e r ,  
Berlin.

seine Unzufriedenzeit zum Ausdruck, gibt vielmehr zugleich zu 
erkennen, daß er seine Forderung noch nicht als endgültig ge
tilgt ansieht (RG. JW. 28 S, 236). Das LG. hat den Vorbehalt 
für unwirksam erklärt, weil er nicht der Zentrale der D. Bank 
in Berlin, sondern der Zweigniederlassung in C. erklärt worden 
sei. Dieser Ansicht, die das Verhältnis der Zweignieder
lassung einer Bank zu der Zentrale verkennt, kann nicht beige
treten werden. Der Vorbehalt muß als empfangsbedürftige 
Willenserklärung gegenüber dem Schuldner oder seinem Ver
treter erklärt werden. Als Vertreter kommt insbesondere die 
vom Schuldner bekanntgegebene Einlösungsstelle (Zahlstelle) 
in Betracht. Es wird denn auch allgemein angenommen, daß der 
Vorbehalt wirksam gegenüber der Bank des Schuldners erklärt 
werden kann, daß dagegen ein Vorbehalt unwirksam ist, den 
der Gläubiger seiner Bank, die er m it der Einlösung der 
Obligation beauftragt hat, erklärt, es sei denn, daß diese den 
Vorbehalt an den Schuldner weitergegeben hat. Im vor
liegenden Falle ist die D, Bank sowohl die Bank des Schuldners 
als auch die des Gläubigers. Als Einlösungsstelle war die 
D, Bank in  B e r l i n  bezeichnet, Bank des Gläubigers war die 
Zweigniederlassung der D. Bank in C. Ihr gegenüber ist der 
Vorbehalt erklärt. Die vom LG. verneinte Frage, ob dieser 
Vorbehalt auch gegen die Zentrale der D. Bank wirkt, ist zu 
bejahen, Die Zweigniederlassung ist kein von der Hauptnieder
lassung verschiedenes besonderes Rechtssubjekt. Die Haupt
niederlassung und das Zweiggeschäft bilden vielmehr einen 
einheitlichen Geschäftsbetrieb derselben Rechtspersönlichkeit 
(RGZ. 107 S. 45, 109 S. 362, 96 S. 162). Zwischen der Haupt
niederlassung und der Zweigniederlassung besteht Personen
übereinstimmung (RGZ. 108 S. 210). In dem Urteil RGZ. 116 
S. 332 führt das RG. aus, daß die Londoner Zweigniederlassung 
der D. Bank nur eine Geschäftsstelle der D. Bank sei. M a r x -  
h e i  m e r  , Nebenunternehmungen im Handelsrecht, insbesondere 
die Zweigniederlassung, weist zutreffend darauf hin (S. 62/63), 
daß das Verhältnis der Zweigniederlassung zur Hauptnieder
lassung nur ein wirtschaftliches sei und daß sich nach der 
geltenden Rechtsordnung ein rechtliches Verhältnis zwischen 
Haupt- und Zweigniederlassung nicht feststellen lasse. Sind 
aber die Zentrale der D. Bank und ihre Zweigniederlassung 
rechtlich identisch, ist letztere nur eine Geschäftsstelle der 
ersteren, so müssen Willenserklärungen, die der Zweignieder
lassung gegenüber abgegeben werden, als der Zentrale gegen
über abgegeben gelten, sofern sie sich auf ein Geschäft be
ziehen, das von der betr. Zweigniederlassung erledigt ist oder 
zu erledigen ist. Das ist hier der Fall. Ob sich der Gläubiger 
darüber Vorstellungen gemacht hat, ob er die Vorbehalts
erklärung an s e i n e  Bank (die Zweigniederlassung) oder an 
die Bank des Schuldners (die D. Bank als solche) richtete, ist 
unerheblich. Denn die Bank des Gläubigers und die Bank des 
Schuldners sind hier identisch und nicht voneinander zu 
trennen. Der Gedanke, daß die Zweigniederlassung nur die 
Bank des Gläubigers war, und nur die Zentrale die Bank des 
Schuldners, ist mit dem erörterten Verhältnis der Zweignieder
lassung zur Hauptniederlassung unvereinbar und darum ab
zulehnen. Der von dem Gläubiger der Zweigniederlassung 
gegenüber erklärte Vorbehalt ist somit gleichzeitig auch der 
D. Bank als solcher oder der Zentrale der D. Bank erklärt.

Der Vorbehalt des Gläubigers würde aber auch in dem Falle 
für wirksam zu erklären sein, daß die hier vertretene Auf
fassung nicht gebilligt, vielmehr eine Weiterleitung des Vor
behalts an die Zentrale für erforderlich erachtet werden sollte. 
Es wird die Ansicht vertreten, daß die Bank des Gläubigers, 
der gegenüber ein Vorbehalt erklärt wird, verpflichtet sei, 
diesen Vorbehalt an den Schuldner weiterzuleiten und daß sich 
die Bank, wenn sie dies unterlasse, trotz des § 79 AufwG. 
schadensersatzpflichtig mache ( L e h m a n n - B o e s e b e c k  
S. 219, N e u k i r c h  S. 361). Es mag dahingestellt bleiben, 
ob diese Ansicht als zutreffend anzuerkennen ist. Jedenfalls 
muß aber hier eine Pflicht der Zweigniederlassung, den 
Vorbehalt an die Zentrale weiterzuleiten, für gegeben erachtet 
werden. Die Zweigniederlassung nimmt die Schuldver
schreibung aus ihrem Depot, gibt sie an die Zentrale zwecks 
Einlösung ab, schreibt dem Gläubiger den Nennbetrag gut 
und setzt ihn hiervon in Kenntnis. Auf die Mitteilung dieser 
Gutschrift erklärt der Gläubiger der Zweigniederlassung gegen
über den Vorbehalt. Bei dieser Sachlage war es, und zwar 
insbesondere mit Rücksicht darauf, daß die Zweigniederlassung 
nicht nur die Bank des Gläubigers, sondern gleichzeitig eine 
Geschäftsstelle der Bank des Schuldners war, die Pflicht des 
die Vorbehaltserklärung entgegennehmenden Beamten der 
Zweigniederlassung, den Vorbehalt sofort an die Zentrale 
weiterzuleiten. Es würde gegen Treu und Glauben verstoßen, 
wenn sich die D. Bank darauf berufen wollte, daß ihr Beamter 
diese Weitergabe pflichtwidrig unterlassen hat. Kann sich
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aber die D. Bank hierauf nicht berufen, so ist auch der 
Antragsgegnerin, die die D. Bank als Einlösungsstelle be
zeichnet und sie dadurch insoweit zu ihrer Vertreterin be
stellt hat, die Berufung hierauf zu versagen.

Gegen die Rechts Wirksamkeit des Vorbehalts kann endlich 
auch nicht eingewendet werden, daß der Vorbehalt nicht 
irgendeinem Beamten der Zweigstelle gegenüber erklärt werden 
könne. Nach dem unstreitigen Sachverhalt muß angenommen 
werden, daß der Antragsteller sich mit seiner Beschwerde 
an einen in der Zweigniederlassung tätigen Beamten gewandt 
hat, der beauftragt war, namens der Zweigstelle mit dem 
Publikum zu verkehren. Ein solcher Beamter muß nach der 
Verkehrssitte als ermächtigt gelten, Erklärungen, die der 
Zweigstelle gegenüber abgegeben werden sollen, entgegen
zunehmen (vgl. S t a u b  , Anm. 2 zu § 56 HGB. und RGZ. 118 
S. 234).

II. Steuerrecht.

Zu § 2 Nr. 3c des Körperschafisteuergesetzes von 1925.
1 .  D ie  s ä c h s i s c h e n  G i r o k a s s e n  s i n d  k e i n e  

S p a r k a s s e n  u n d  g e n i e ß e n  d e s h a l b  n i c h t  
u n m i t t e l b a r d i e i m § 9 A b s .  1 Nr .  4 d e s K ö r p e r -  
s c h a f t s t e u e r g e s e t z e s  v o n  1925  d e n  S p a r 
k a s s e n  g e w ä h r t e  S t e u e r b e f r e i u n g .

2. F ü r d i e F r a g e . o b e i n e s ä c h s i s c h e G i r o k a s s e  
g e m e i n n ü t z i g e n  Z w e c k e n  d i e n t ,  k o m m t  es 
s o w o h l  a u f  d i e  z w i s c h e n  d e r  G i r o k a s s e  u n d  
d e m ü b e r g e o r d n e t e n  G i r o v e r b a n d  b e s t e 
h e n d e n  r e c h t l i c h e n  B e z i e h u n g e n  a l s  a u c h  
da r a u f  an ,  ob d e r  G i r o v e r b a n d  b e i  d e r  V e r 
w e n d u n g  d e r  i h m  ü b e r w i e s e n e n  G e l d e r  e i n e  
g e m e i n n ü t z i g e  W i r k s a m k e i t  e n t f a l t e t ,  des  
f e r n e r e n  b e d a r f  es e i n e r  P r ü f u n g  d e r  v o n  
d e r  G i r o k a s s e  s e l b s t  b e o b a c h t e t e n  Z i n s 
p o l i t i k  u n t e r  dem:  G e s i c h t s p u n k t e  " d e r  
G e m e i n n ü t z i g k e i t .

Urteil des Reichsfinanzhofs vom 24. Januar 1928 (Dtsch.
Sparkassen-Zeitung Nr. 26 vom 1. März 1928).

G r ü n d e :

Streitig ist, ob die Girokasse gemeinnützigen Zwecken dient 
und darum als Betrieb oder Verwaltung einer Körperschaft 
öffentlichen Rechts nach § 2 Nr. 3c des Körperschaftsteuer
gesetzes 1925 steuerfrei ist. Die Aufgaben und die A rt der Ge
schäftsführung der sächsischen Girokassen sind vorgeschrieben 
in der Satzung des Giroverbandes Sächsischer Gemeinden, dem 
die Kasse angehört, und in den mit Genehmigung des Staats
kommissars erlassenen Bestimmungen über die Kreditgeschäfte 
der Girokassen. Der Giroverband bezweckt nach § 2 seiner 
Satzungen:

a) Die Pflege des Giroverkehrs sowie des Geldausgleichs den 
Mitgliedern und den deutschen Giroverbänden:,

b) die Unterstützung der Spar- und Girokassen in allen ihren 
Angelegenheiten,

c) die Pflege des kurzfristigen kommunalen Kreditwesens,
d) die Vermittlung billigen Personalkredits.
Der Girozentrale sind die Girobestände der einzelnen Giro

kassen zu überweisen, soweit die M ittel von den Girokassen 
nicht für die eigenen Geschäfte gebraucht werden. Zu den Ge
schäften der Girokassen gehört neben der Annahme der Ein
lagen der Kundschaft im wesentlichen das Kreditgeschäft. Für 
die eigenen Geschäfte darf die Girokasse 50 pCt. ihrer Gesamt
einlagen oder 60 pCt. der Privateinlagen verwenden. Die Höhe 
des Einzelkredits, den die Girokasse gewähren kann, darf 1 M. 
auf den Kopf der Einwohner der Mitgliedsgemeinde nicht über
schreiten, doch darf der Kreditbetrag auch in kleineren Ge
meinden bis zu 3000 M. betragen. Der Giroverband kann der 
einzelnen Girokasse je nachdem sich die Kassenführung bewährt 
hat, die Kopfziffer auf 2 M. erhöhen oder die Summe von 3000 M. 
herabsetzen. Die Girokasse soll das für die eigenen Kredit
geschäfte verfügbare Kontingent möglichst vielen ihrer Kunden 
zugute kommen lassen. Sie soll daher in erster Linie das Klein
kreditgeschäft pflegen. Die Höhe der Zinsen, Provisionen und

dergleichen, die vom den Kassen in Rechnung gestellt werden 
dürfen, werden von den Girokassen an der Hand der vom Giro- 
verbande herauszugebenden Richtlinien bestimmt. Von dem 
Gewinn der Girokassen fließt ein Teil den Verlustrücklagen, 
der Rest den Gemeinden zu. Die Gemeinden dürfen die Ueber- 
weisungen nur zu gemeinnützigen und wohltätigen Zwecken ver
wenden, die nicht zu ihren gesetzlichen Aufgaben gehören.

Das Finanzamt hat die Girokasse zur Körperschaftsteuer 
herangezogen und den dagegen eingelegten Einspruch als un
begründet zurückgewiesen. Dagegen hatte die Berufung Erfolg. 
In der Berufungsentscheidung ist im wesentlichen ausgeführt, daß 
auf die Girokasse die Befreiungsvorschrift für Sparkassen nicht 
unmittelbar angewendet werden könne, weil eben eine Girokasse 
nicht das Spargeschäft im engeren Sinne zu pflegen habe, also 
keine Sparkasse sei. Ob mit Hilfe des § 4 der Reichsabgaben
ordnung eine analoge Anwendung der Sparkassenvergünstigung 
möglich sei, könne dahingestellt bleiben, da die Girokasse, weil 
gemeinnützigen Zwecken dienend, nach § 2 Nr. 3c des Körper
schaftsteuergesetzes 1925 ohnehin steuerfrei zu stellen sei. Die 
Vorentscheidung folgert die Gemeinnützigkeit aus den Dar
legungen der Berufungsklägerin, daß nämlich die Girokassen ohne 
Rücksicht auf die Unkosten auch die kleinsten Beträge an
nehmen, verzinsten und auf Verlangen kostenlos überwiesen. 
Durch die Tätigkeit des sächsischen Gironetzes seien auf diese 
Weise zurzeit 250 000 000 M. angesammelt, die sonst nutzlos in 
kleinsten Beträgen in den Kassen der Kunden liegen würden. 
Diese Gelder würden der örtlichen Wirtschaft unmittelbar als 
Kredit zum Teil wieder zugeführt. Da die Kreditausschüsse 
von den Gemeindeverordneten gewählt würden, würden die Kre
dite nicht nach privatwirtschaftlichen Gesichtspunkten gewährt, 
um möglichst viel zu verdienen. Die Girokassen wollten viel
mehr den örtlichen Wirtschaftskreisen dienen, insbesondere den 
kleinen Kreditnehmern, deren Kundschaft den Banken nicht ren
tabel genug sei. So batten an den von der Kasse gewährten 
Krediten, die 37 700 M. ausmachten, 21 Kreditbedürftige Anteil. 
Kein Kredit betrage über 2000 M., der niedrigste betrage 350 M. 
Die Vorentscheidung folgert aus diesen Darlegungen der Be
rufungsklägerin, daß die Girokasse, wenn auch nicht ausschließ
lich, so doch überwiegend gemeinnützigen Zwecken diene. Das 
Finanzamt hat gegen die Vorentscheidung Rechtsbeschwerde 
mit der Begründung erhoben, daß nach § 11 Nr. 2 der Durch
führungsverordnung zum Körperschaftsteuergesetz nur solche Be
triebe und Verwaltungen als gemeinnützig anerkannt werden 
dürften, die zur Beseitigung einer wirtschaftlichen Notlage be
stimmter Volkskreise bestimmt seien. Davon könne aber bei der 
Beschwerdeführerin keine Rede sein.

Die Girokasse b ittet in der Aeußerung' zur Rechts
beschwerde, es im Ergebnis bei der Vorentscheidung bewenden 
zu lassen. Die Vorentscheidung hätte allerdings nicht nur die 
überwiegende, sondern die ausschließliche Gemeinnützigkeit an
zuerkennen und hätte weiter unter Berücksichtigung der be
sonderen Verhältnisse der sächsischen Spar- und Girokassen 
(vgl. Entsch. des Reichsfinanzhofs, Bd. 19 S. 345) die sächsischen 
Girokassen mit den preußischen Sparkassen gleichachten sollen.

Der Rechtsbeschwerde mußte stattgegeben werden, wenn 
auch nicht aus dem vom Finanzamt angeführten Grunde. Der 
§11 der Durchführungsverordnung zum Körperschaftsteuergesetz, 
auf den sich das Finanzamt zur Begründung seiner Rechts
beschwerde beruft und dessen Rechlsgültigkeit außer Zweifel 
steht, führt unter Nr, 1—3 eine Reihe von Betrieben und Ver
waltungen an, die als gemeinnützig gelten sollen. Die Aufzählung 
schließt jedoch den Kreis der gemeinnützigen Betriebe und Ver
waltungen nicht ab, führt nach der gewählten Wortfassung •'ins
besondere" vielmehr nur Beispiele an. Es ist also möglich, 
Kreditinstitute auch dann als gemeinnützige Betriebe oder Ver
waltungen anzuerkennen, wenn sie nicht gerade zur Beseitigung 
einer wirtschaftlichen Notlage bestimmt sind.

Beizutreten ist der Vorentscheidung auch insoweit, als sie die 
Befreiungsvorschrift für Sparkassen im § 9 Abs. 1 Nr, 4 des 
Körperschaftsteuergesetzes 1925 hier nicht unmittelbar Platz 
greifen lassen w ill. Da die Girokassen nicht das eigentliche 
Spargeschäft pflegen, vielmehr der Verwendung vorübergehend 
müßiger Gelder dienen wollen, können sie nicht als Sparkassen 
anerkannt werden. Eine analoge Anwendung dieser Befreiungs
vorschrift auf die sächsischen Girokassen wäre, von weiteren 
Bedenken abgesehen, schon aus dem Grunde abzulehnen, weil 
der Giroverband satzungsmäßig nicht auf das eigentliche Spar
geschäft beschränkt ist. Die Tätigkeit des Giroverbandes muß 
aber, wie unten noch darzulegen ist, von den Girokassen mitver
treten werden, wenn die Gemeinnützigkeit der Girokassen ge
prüft wird.
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Die Vorentscheidung ist jedoch in ihrem wesentlichen Teile, 
in dem die Gemeinnützigkeit anerkannt wird, so knapp gehalten, 
daß nicht zu erkennen ist, ob das Sach- und Rechtsverhältnis 
erschöpfend gewürdigt ist. Die Vorentscheidung gibt in diesem 
Teile im wesentlichen die Ausführungen der Girokasse wörtlich 
wieder, tr itt ihnen „unbedenklich“  bei und erkennt danach die 
überwiegende Gemeinnützigkeit an. Es läßt sich daher nicht 
erkennen, welche Seite der Tätigkeit der Girokasse von der 
Vorentscheidung als gemeinnützig, und welche als nicht gemein
nützig angesehen ist. Es läßt sich darum nicht nachprüfen, ob 
eine richtige Abwägung stattgefunden hat, als die überwiegende 
Gemeinnützigkeit anerkannt worden ist. Weiter ist nicht zu 
erkennen, daß die Vorentscheidung die Tätigkeit des Giro
verbandes mitgeprüft hätte. Das legt die Vermutung nahe, daß 
die Vorinstanz aus Rechtsirrtum den Kreis ihrer Prüfung nicht 
weit genug gezogen hat. Bei der ungenügenden Begründung der 
Vorentscheidung ist mindestens mit der Möglichkeit eines 
Rechtsirrtums zu rechnen, Das genügt nach der Rechtsprechung 
des Reichsfinanzhofs zur Aufhebung der Vorentscheidung (vgl. 
B e c k e r ,  Reichsabgabenordnung 5. Auflage, § 242 Anmerk. 1).

Bei freier Beurteilung ist die Sache nicht spruchreif, wenn 
auch die Behauptung der Girokasse als richtig unterstellt wird, 
daß sie im wesentlichen solche Kredite gibt, deren Gewährung 
von den Banken als unrentabel abgelehnt wird, so wäre immer
hin zur Nachprüfung der Gemeinnützigkeit des Kreditgeschäftes 
noch die Angabe erforderlich, ob der Giroverband einen Zinsfuß 
festgesetzt hat, der auch volkswirtschaftlichen Gesichtspunkten 
Rechnung trägt. Ueber die Höhe der in der maßgebenden Zeit 
tatsächlich geforderten Zinsen und über ihr Verhältnis zu den 
damals üblichen Bankzinsen ist den Akten nichts zu ent
nehmen.

Das sogenannte Kontingent, über das die einzelnen Giro
kassen für ihre eigenen Kreditgeschäfte verfügen dürfen, beträgt 
etwa die Hälfte ihrer Einlagen. Die andere Hälfte der Einlagen 
muß an den Giroverband abgeführt werden. Wenn das Körper- 
schaftsteuergesetz für die Freistellung der Betriebe und Verwal
tungen von Körperschaften öffentlichen Rechts auch nicht die 
ausschließliche, sondern die überwiegende Gemeinnützigkeit zur 
Voraussetzung macht, so muß doch geprüft werden, ob die Zu
führung der Gelder an den Giroverband als gemeinnützig gelten 
darf. Denn selbst wenn die Verwendung des eigenen Kontin
gents, also das eigene Kreditgeschäft sich bei der Prüfung als 
gemeinnützig erweisen sollte, so stellte das nur eine Beurteilung 
der Verwendung einer Hälfte der Einlagen dar. Würde die Ver
wendung der anderen Hälfte der Einlagen sich nicht als gemein
nützig erweisen, könnte eine überwiegende Gemeinnützigkeit 
nicht angenommen werden. Von einer besonderen Würdigung 
der Einnahmetätigkeit der Girokassen ist dabei abgesehen 
worden, da die Hereinnahme der Einlagen offenbar nur das Hilfs
geschäft für die Kredittätigkeit der Girokasse darstellt.

Auf den ersten Blick wird man nicht geneigt sein, in der 
Ueberweisung der Einlagen an den Giroverband etwas Gemein
nütziges zu erblicken. Denn gemeinnützig sind nur solche 
Zwecke, die u n m i t t e l b a r  die Allgemeinheit fördern (§ 6 
der Durchführungsverordnung zum Körperschaftsteuergesetz}. 
Wenn also der Zweck eines Betriebes darin bestehen sollte, 
einem anderen die Möglichkeit zu gemeinnütziger Tätigkeit zu 
verschaffen, so müßte die unmittelbare Förderung der Allgemein
heit, also die Gemeinnützigkeit, verneint werden. Eine andere 
Auffassung wäre im vorliegenden Falle nur dann möglich, wenn 
die Lage so aufgefaßt werden könnte, daß die Girokassen, also 
die hinter den Girokassen stehenden Gemeinden, sich zum Giro- 
verbande zusammengeschlossen hätten, um durch den Giroverband 
ihre eigenen Ziele zu verfolgen. Dann könnte — für den Kreis 
dieser Betrachtung — der Giroverband als der Mittelsmann, als 
ein Werkzeug, erscheinen, mit dessen Hilfe die Girokassen ihre 
eigenen Geschäfte führten. Die Vorinstanz, an die die Sache 
zurückverwiesen ist, wird die Verhältnisse zu prüfen und danach 
zu entscheiden habin, ob der sächsische Giroverband im Sinne 
der vorstehenden Darlegungen als der Mittelsmann der sächsi
schen Girokassen angesehen werden kann, ^g h  dazu dm zur 
Veröffentlichung bestimmte Entscheidung I A  439/27.) W ird 
die Frage bejaht, dann ist erst die Voraussetzung für die 
Anerkennung geschaffen, daß in der Ueberweisung der Hälfte 
der Einlagen an den Giroverband eine gemeinnützige Wirksam
keit der Girokassen liegen k a n n .  Es wäre dann weiter zu 
prüfen, ob der Giroverband bei der Verwendung der ihm über
wiesenen Gelder eine gemeinnützige Wirksamkeit entfaltet. Erst 
wenn diese Frage bejaht wird, und wenn die Prüfung der eigenen 
Kreditgeschäfte der Girokassc in der Zinsfrage zu einem ur die 
Girokasse günstigen Ergebnis geführt hat, läßt sich abschließend 
über den gemeinnützigen Charakter der Girokasse entscheiden.

Zum Schluß sei noch darauf hingewiesen, daß § 32 Abs. 1 
Satz 1 des Körperschaftsteuergesetzes 1925 von der Girokasse 
nicht in Anspruch genommen werden kann, da sie als eine, von 
einer Körperschaft des öffentlichen Rechts gegründete und ge
leitete Kreditanstalt auch nach § 2 Nr. 3 des alten Körperschaft
steuergesetzes nur dann steuerfrei gewesen wäre, wenn sie als 
gemeinnützig hätte anerkannt werden können. Der Begriff der 
Gemeinnützigkeit im Sinne des alten Körperschaftsteuergesetzes 
ist jedoch nur durch das neue Körperschaftsteuergesetz und die 
dazu erlassene Durchführungsverordnung nicht wesentlich ver
ändert worden.

Bücherbesprechungen.

W e i n h a u s e n ,  Dr .  H a n s ,  D i e  S i c h e r u n g s ü b e r 
e i g n u n g  (Struppe & Winckler) 1928. IL Auflage.

In der vorliegenden Arbeit gibt W e i n h a u s e n  eine 
umfassende Darstellung der Sicherungsüberedgnung, wobei 
auch die mit der Sicherungsübereignung verbundenen Sonder
fragen, z. B. die Stellung der Sicherungsübereignung im Steuer
recht und im Strafrecht sowie die Nebengebiete der Sicherungs
übereignung, die Sicherungsabtretung, das Registerpfandrecht 
und der gesetzliche Eigentumsvorbehalt, eingehend behandelt 
werden. Es ist auf dem Gebiete der Sicherungsübereignung 
nichts geschrieben und gesprochen worden, was vom Verfasser 
in seiner Schrift nicht berücksichtigt worden wäre, und es gäbe 
kein Buch, aus dem man sich besser über die Sicherungs
übereignung und die mit ihr zusammenhängenden Fragen unter
richten könnte, wenn W e i n h a u s e n  es nicht fast vo ll
kommen unterlassen hätte, die Spezialliteratur, welche für die 
bestehenden Streitfragen von allergrößtem Interesse ist, 
wenigstens zu zitieren (sofern er sich mit ihr nicht ausein
andersetzen wollte). Lediglich der Verweis im Anhang auf 
„Literaturnachweise in den einzelnen Spezialwerken'' ist in 
einem Buch, welches selbst Spezialwerk sein soll, etwas be
fremdend. — In anerkennungswerter Weise erörtert der Ver
fasser die für und gegen die Sicherungsübereignung vorge
brachten Argumente ohne Voreingenommenheit und rein sach
lich, so daß es um so erfreulicher ist, auch W e i n h a u s e n  
den Standpunkt vertreten zu sehen, daß die Sicherungsüber
eignung für die Praxis unentbehrlich und im Kern durchaus 
gesund ist. Es kann hier nicht der Platz sein, sich mit den 
Ausführungen des Verfassers eingehend zu beschäftigen, 
doch sei zu der grundlegenden Frage nach dem Rechtsverhältnis 
lt. § 930 BGB. bemerkt, daß mir trotz der Darstellungen W e i n 
h a u s e n s  auch heute noch kein k o n k r e t e s  Rechts
verhältnis aus § 868 BGB. bekannt ist, welches auf das Besitz
verhältnis des Sicherungsgebers vollkommen zuträfe, denn die 
vom Verfasser befürwortete Verwahrung (Seite 73) ist doch 
eben nur ein kümmerlicher Notbehelf, zu dem sich die Praxis 
entschlossen hat, nachdem das „ähnliche Rechtsverhältnis" von 
der neueren Rechtsprechung des Reichsgerichts für un
tauglich erklärt worden ist. Weiter befindet sich der Ver
fasser m. E. in einem inneren Widerspruch, wenn er dem 
Sicherungsnehmer zwar und durchaus richtig das Interventions
recht aus § 771 ZPO. und aus § 301 RAO. zuspricht, ihn aber 
im Konkurs des Sicherungsgebers auf ein Absonderungsrecht 
verweist; die Folge hiervon sind abwegige Urteile, wie z. B. das 
Urteil des OLG. Königsberg vom 4, 10. 1927 — 2 U 113 —, ab- 
gedr, in der Deutschen Wirtschaftszeitung 1928 S. 261. Dessen
ungeachtet aber handelt es sich bei dem vorliegenden Buch 
um eine eingehende und lehrreiche Darstellung der Sicherungs
übereignung und somit um eine wertvolle Bereicherung der über 
die Sicherungsübereignung bestehenden Spezialliteratur.

D r. K o c h ,  Jena.

R e c h t s a n w a l t  Dr .  H. B e r n i c k e n :  „ Da s  B e z u g s 
r e c h t  d es  A k t i o n ä r s  i n  r e c h t l i c h e r  u n d  
b a n k t e c h n i s c h e r  H i n s i c h  t;“  Berlin, 1928, 
Carl Heymanns Verlag.

Im Rahmen der von Prof. Dr. A. N u ß b a u m heraus
gegebenen „Gesellschaftsrechtlichen Abhandlungen“  befaßt 
sich Rechtsanwalt Dr. H, B e r n i c k e n  in einer als Heft 7
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veröffentlichten Schrift mit dem gesamten Fragenkomplex, der 
das A k t i e n - B e z u g s r e c h t  zum Gegenstände hat. Hier
bei behandelt B. die einzelnen Fragen nicht nur auf theo
retischer Grundlage, indem er sie in systematischer Zer
gliederung und unter Abwägung der in Schrifttum und Recht
sprechung hervorgetretenen Ansichten untersucht, sondern be
leuchtet sie auch nach der praktischen Seite, wobei ihm seine 
langjährigen Erfahrungen als Banksyndikus zustatten kommen. 
Demgemäß teilt er den Stoff in der Weise ein, daß er im 
ersten — weitaus größten! — Teile die Geschichte, das Wesen 
und das Wirken des Bezugsrechts und im zweiten Teile das 
Bezugsrecht in banktechnischer Hinsicht erörtert, während er 
in einem dritten Teile steuerliche Fragen, die mit dem Be
zugsrecht Zusammenhängen, und im Schlußteile Uebergangs- 
fragen, insbesondere bei Bezugsrechten aus alten Satzungen, 
behandelt.

Hinsichtlich des W e s e n s  des Bezugsrechts steht 
B. auf dem Standpunkt, daß man zwischen dem ab
strakten, dem Mitgliedschaftsrecht innewohnenden Bezugs- 
G r u n d r e c h t ,  und dem konkreten, erst bei einer Kapital
erhöhung entstehenden, aus dem Bezugsgrundrecht ent
springenden Bezugs - A n s p r u c h ,  der allein in § 282 HGB. 
seinen gesetzlichen Niederschlag gefunden habe, unterscheiden 
müsse. Das Bezugsgrundrecht ergebe sich aus dem Zweck
gedanken der Mitgliedschaft des Aktionärs insofern, als er 
ein Recht darauf habe, daß ihm sein Anteil an Einfluß auf die 
Verwaltung der Gesellschaft, sein Bruchteil am Gesamt
vermögen der Gesellschaft und der in der einzelnen Aktie ver
körperte Vermögenswert erhalten bleibe. Demgemäß bilde das 
Bezugsgrundrecht einen Bestandteil des Mitgliedschaftsrechts, sei 
allerdings als solches nicht ausübbar und übertragbar, sondern 
konkretisiere sich erst dann zu dem — rechtlich selbständigen 
— Bezugsanspruch, wenn eine Kapitalerhöhung beschlossen 
und der Anspruch dabei nicht ausgeschlossen werde. Da das 
Bezugsrecht zum Stammrecht der Mitgliedschaft gehöre, so 
könne es auch nicht als Frucht oder Nutzung des Mitglied
schaftsrechts angesehen werden.

Anschließend erörtert B, die verschiedenen A r t e n  
des Bezugsrechts, wobei er hauptsächlich unterscheidet 
zwischen dem g e s e t z l i c h e n  oder ordentlichen, welches 
auf § 282 HGB. beruhe, und dem v e r t r a g s m ä ß i g e n  oder 
außerordentlichen, das unter Ausschluß des gesetzliche^ einem 
Dritten vertraglich zugesichert werde. Die wichtigste Unter
scheidung sei jedoch die in d i r e k t e s  und in i n d i r e k t e s  
Bezugsrecht, womit zum Ausdruck gebracht werde, daß im 
ersteren Falle den Aktionären unmittelbar das Recht zustehe, 
während es ihnen im anderen Falle auf dem Umwege über 
einen Dritten, meist ein Bankenkonsortium, angeboten werde. 
Ferner könne man noch unterscheiden zwischen e n t g e l t 
l i c h e m  und u n e n t g e l t l i c h e m  Bezugsrecht, je nach
dem es, wie es gewöhnlich der Fall sei, von einer Gegenleistung 
abhängig sei oder ohne eine solche gewährt werde, wie es bei 
der Ausgabe sogenannter Gratis-Aktien vorkomme.

Sodann beschäftigt sich B. eingehend mit der recht
lichen E n t s t e h u n g  des gesetzlichen und vertragsmäßigen 
Bezugsrechts, und bespricht darauf die Fälle und Formen seines 
A u s s c h l u s s e s .  Uebergehend zu den rechtlichen W i r 
k u n g e n  des Bezugsrechts prüft er zunächst die Frage, wer 
zur Ausübung des Rechts befugt ist, namentlich im Innen
verhältnis zwischen mehreren Berechtigten, wie beim Nieß
brauch, bei der Verpfändung, bei der Sicherungsübereignung 
etc. Beim Nießbrauch stehe das Bezugsrecht mit Rücksicht 
darauf, daß es keine Nutzung des Mitgliedschaftsrechts sei, 
dem Eigentümer der alten Aktie zu, jedoch mit der Maßgabe, 
daß nach dessen Verwertung oder Ausübung der Nießbraucher 
ein Anrecht darauf habe, daß ihm der Nießbrauch an dem 
Werte des Bezugsrechts, d. i. an dessen Erlöse bzw. an einem 
entsprechenden Teile der neuen Aktien bestellt werde. Bei 
einer Verpfändung der alten Aktie stehe das Bezugsrecht 
ebenfalls dem Eigentümer zu, jedoch belastet mit dem Pfand
rechte. Daraus folge, daß der Pfandgläubiger die Neuver
pfändung des Erlöses des Bezugsrechts bzw. eines ent
sprechenden Teiles der neuen Aktien verlangen könne. Eine 
andere Wirkung trete ein, wenn die alten Aktien zur Sicherung 
übereignet seien, da dann das Bezugsrecht dem Sicherungs
nehmer zufalle, welcher daher seinerseits berechtigt sei, es 
auszuüben oder zu verwerten.

Nachdem B. darauf die bei der A u s ü b u n g  zu 
beobachtende Form und Frist behandelt und die verschiedenen 
Möglichkeiten der U e b e r t r a g u n g  und die einzelnen 
Gründe des U n t e r g a n g s  des Bezugsrechts dargelegt hat, 
kommt er im zweiten Teile auf die technische Durchführung 
des B e z u g s g e s c h ä f t s  zu sprechen, und zwar sowohl beim 
direkten Bezug, wenn das Bezugsgeschäft von der Gesellschaft

selbst erledigt wird, als auch beim indirekten Bezug, wenn die 
Durchführung des Geschäfts einer Bank oder einem Banken
konsortium übertragen wird. Der letztere Fall, welcher in  der 
Praxis fast ausschließlich vorkommt, wird von B. an 
Hand einer Reihle von Formularen, Mitteilungen, Anzeigen etc., 
wie sie sich in der Praxis im Verkehr zwischen der Bank und 
der Gesellschaft, zwischen der Bank und den Aktionären und 
zwischen der Bank als Führerin eines Konsortiums und 
den Konsortialmitgliedern herausgebildet haben, eingehend 
erläutert.

Schließlich werden in den) beiden letzten Teilen noch 
s t e u e r l i c h e  Fragen — Besteuerung des Bezugsrechts 
gemäß § 61 KVStG. vom 8. 4. 1922 in Verbindung mit den 
späteren Börsen-Umsatzsteuerverordnungen und Besteuerung 
des Handels in Bezugsrechten; gemäß § 35 KVStG. — sowie die 
Fragen gestreift, ob und inwieweit die sogenannten 
G r ü n d e r - B e z u g s r e c h t e ,  die auf alten, vor dem In
krafttreten der Aktien-Novelle bestehenden Satzungen be
ruhen, noch wirksam sind.

Soweit in kurzen Zügen der Inhalt der Abhandlung. Bei 
einer kritischen Würdigung wird man der Auffassung B.'s 
nicht in allen Teilen beizupflichten vermögen. So scheint 
mir die Annahme eines besonderen Bezugsgrundrechts, 
welches dem Mitgliedschaftsrecht innewohnt, aber keine 
rechtliche Selbständigkeit besitzt, lediglich theoretisch- 
konstruktive Bedeutung zu haben, da es erst dann rechtlich 
und praktisch zur Geltung gelangt, wenn eine Kapitalerhöhung 
beschlossen und dabei das Bezugsrecht nicht ausgeschlossen 
wird. Ich bin der Ansicht, daß das Bezugsrecht nicht einen 
Teil des Mitgliedschaftsrechts bildet, sondern erst mit dem 
Kapitalerhöhungsbeschluß entsteht und sich dann als selb
ständiges Recht mit dem Mitgliedschaftsrecht verbindet. Wenn 
B. meint, daß seine Ansicht der meinigen, die ich in 
Bank-Archiv XXII Nr. 13 und in G r u c h o t s  Beitr. Band 65 
S. 388 vertreten habe, nahekomme und nur insofern über sie 
hinausgehe, als er eine s o enge Verbindung zwischen Bezugs
recht und Mitgliedschaftsrecht annehme, daß das erstere einen 
Teil des letzteren bilde, so erscheint mir gerade diese Aus
weitung unter Konstruktion eines besonderen Grundrechts 
bedenklich. Denn meines Erachtens steht das Bezugsrecht 
nicht in einer so engen Beziehung zum Inhalt und Wesen des 
Mitgliedschaftsrechts, daß man es — wie beispielsweise das 
Stimm- und Dividendenrecht — als Teil des Mitgliedschafts
rechts ansehen könnte, zumal es unter normalen Verhältnissen 
nur ausnahmsweise bei einer Kapitalerhöhung entsteht und 
auch dann noch an seiner Entstehung gehindert werden kann. 
Auch kommt B, bei Begründung der — allgemein ver
tretenen — Ansicht, daß das Bezugsrecht keine Frucht des 
Mitgliedschaftsrechts sei, insofern in einen gewissen Wider
spruch zu seiner Auffassung über das Bezugsrecht als Teil des 
Mitgliedschaftsrechts, als er bemerkt, daß es nicht die Be
stimmung des Mitgliedschaftsrechts sei, ein Bezugsrecht ab
zuwerfen. Bei einer Verpfändung der Aktien nimmt B. 
an, daß zwar das Bezugsrecht dem Eigentümer der Aktien zu
stehe, dieses aber mit dem Pfandrecht belastet sei. Damit 
gerät er — wie er selbst hervorhebt — in Gegensatz zu der 
vorwiegend bezüglich dieser Frage vertretenen Meinung. Wie 
ich in G r u c h o t s  Beitr. Band 65 S. 396 dargelegt habe, er
streckt sich das Pfandrecht an den Aktien nicht auf ein Bezugs
recht. Dieser Ansicht ist u. a. auch S t a u b  (zu § 282, 11c) 
gefolgt.

Bei diesen Abweichungen in den Auffassungen, die auch 
noch bezüglich anderer, weniger wichtiger Punkte bestehen, 
handelt es sich aber stets um solche, bei denen man nicht mit 
logisch-wissenschaftlichen M itteln die eine Auffassung als die 
allein richtige nachweisen und die andere entsprechend wider
legen kann, bei denen vielmehr das Gewicht der Gründe und 
die praktischen Folgen das Für und Wider bestimmen müssen. 
In jedem Falle ist B. bestrebt, eine selbständige An
sicht unter vorsichtiger Abwägung der bereits bestehenden zu 
gewinnen. Dabei geht er stets mit wissenschaftlicher Gründ
lichkeit vor und sucht zugleich alle aus der Praxis hinein
spielenden Fragen zu erfassen. Wenn man ferner berücksichtigt, 
daß auch die Sprache in ihrer Klarheit und Einfachheit den 
gedanklichen Inhalt immer leicht und eindeutig übermittelt 
und durch Vermeidung langwieriger Satzperioden selbst bei an 
sich trockenen Fragen stets lebendig und anregend wirkt, so 
wird man die Arbeit als einen in jeder Beziehung s e h r  
w e r t v o l l e n  Beitrag für die theoretische Erkenntnis und 
die praktische Auswirkung des Bezugsrechts bezeichnen 
müssen,

Rechtsanwalt Dr. H e r ma n n  H e r o l d ,  Köln.


